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Studienordnung für den Studiengang Maschinenbau 
mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 2. Juni 2022 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. September 2021
(SächsGVBl. S. 1122, 1123) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der
Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen:
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter. 
 

 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung (§ 9) Ziele, Inhalte, 
Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of 
Science an der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz.  
 

§ 2  
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren), bei einem Studium in 
Teilzeit von zwölf Semestern (sechs Jahren). Das Studium umfasst Module im Gesamtumfang von 180 
Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 5400 Arbeitsstunden. 
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau ist die allgemeine Hochschulreife, 
eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift als gleichwertig 
anerkannte Hochschulzugangsberechtigung. 
(2) Eine industrielle Grundpraxis (Grundpraktikum) im Umfang von 6 Wochen sollte in der Regel vor dem 
Studium erworben werden. Das Grundpraktikum ist Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistungen 
im Modul 230100-610 Bachelor-Arbeit. Näheres regelt die Praktikumsordnung des Studienganges. 
 

§ 4  
Lehrformen 

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das 
Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E). 
(2) Lehrveranstaltungen werden in Deutsch abgehalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten werden. 
(3) Bei allen Lehrformen gemäß Absatz 1 können Methoden des E-Learning zum Einsatz kommen, soweit 
der Charakter der jeweiligen Lehrform gewahrt bleibt. 
 

§ 5  
Ziele des Studienganges 

(1) Der Bachelorstudiengang Maschinenbau ist grundlagen- und methodenorientiert. Er soll sicherstellen, 
dass die Voraussetzungen für spätere Verbreiterungen, Vertiefungen und Spezialisierungen gegeben sind, 
und bereitet so insbesondere auf das Masterstudium vor. Durch die Absolvierung einer Spezialisierung 
(Auswahl eines von sechs Berufsfeldern) und des Betriebspraktikums verfügen die Absolventen über erste 
berufsqualifizierende Kenntnisse und Fertigkeiten in der gewählten Spezialisierung. Folgende Kompetenzen 
werden erworben: 
 
1. Wissen und Verstehen (Fachkompetenz)  
Die Absolventen des Bachelorstudienganges Maschinenbau können die grundlegenden Erkenntnisse und 
Methoden aus der Mathematik und den Naturwissenschaften zum Verständnis und zur Lösung fachlicher 
Probleme nutzen. Sie sind in der Lage, die im Maschinenbau auftretenden grundlegenden Phänomene zu 
erläutern, zu diskutieren und zu interpretieren (u.a. Technische Mechanik, 
Konstruktionslehre/Maschinenelemente, Thermodynamik, Werkstoffe und Kunststofftechnik, 
Fertigungslehre, Elektrotechnik, Messtechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik).  
 
2. Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen (Methodenkompetenz) 
Die Absolventen besitzen die Fähigkeit, mit naturwissenschaftlichen Methoden Probleme in ihrer 
Grundstruktur zu analysieren, ein breites Spektrum ingenieurwissenschaftlicher Methoden anzuwenden, 
insbesondere Maschinen und Prozesse und deren Elemente durch Modelle zu beschreiben, mathematische 
und informatische Methoden anzuwenden, um Modelle zu analysieren und zu simulieren, die Ergebnisse von 
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Analysen und Simulationen kritisch zu prüfen und hieraus Schlüsse über das Verhalten und die 
Weiterentwicklung realer Systeme und Prozesse zu ziehen. Die Absolventen haben die Fähigkeit, Entwürfe 
für Maschinen, Anlagen und Prozesse nach spezifizierten Anforderungen zu erarbeiten, Anforderungen an 
Maschinen, Anlagen und Prozesse zu entwickeln und im Zusammenhang von größeren Systemen kritisch 
zu hinterfragen. Weiterhin verfügen sie über ein grundlegendes Verständnis für Entwurfsmethoden und die 
Fähigkeit, diese anzuwenden. Die Absolventen sind in der Lage, Literaturrecherchen durchzuführen sowie 
Datenbanken und andere Informationsquellen für ihre Arbeit zu nutzen, selbständig Experimente zu planen, 
durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren sowie die Gestaltung und die Leistung von Maschinen, 
Anlagen und Prozessen zu bewerten, auch über die rein technische Funktion hinaus. 
 
3. Kommunikation und Kooperation (Sozialkompetenz / Personale Kompetenz) 
Neben der Zusammenarbeit und Kommunikation sowohl in nationalen als auch internationalen Teams sind 
die Absolventen in der Lage, fachliche Problemstellungen und Ergebnisse Fachleuten sowie Laien mündlich 
und schriftlich zu präsentieren, und verfügen, je nach Wahl der Angebote, über zentrale 
Schlüsselqualifikationen wie Zeitmanagement, Gesprächsführung und/oder Präsentationstechniken.  
 
4. Wissenschaftliches Selbstverständnis / Professionalität (Selbstkompetenz / Personale Kompetenz) 
Die Absolventen können Probleme analysieren, Aufgaben in arbeitsteilig organisierten Teams übernehmen 
und selbstständig bearbeiten, die Ergebnisse anderer aufnehmen sowie die eigenen Ergebnisse 
kommunizieren, reflektieren und bewerten. Sie besitzen die Fähigkeit, Entwurfsprobleme im Kontext 
komplexer Systeme unter ausgewogener Berücksichtigung technischer, ökonomischer, ökologischer, 
rechtlicher und gesellschaftlicher Randbedingungen erfolgreich zu bearbeiten, die nicht-technischen 
Auswirkungen der Ingenieurtätigkeit zu beurteilen sowie ethisch und verantwortlich zu handeln. 
 
(2) Bei Fortsetzung des Studiums in einem konsekutiven Masterstudiengang erweitern sich die 
Einsatzgebiete für die Absolventen zusätzlich auf die Bereiche Forschung und Entwicklung. Den Studenten 
wird empfohlen, sich nach Abschluss des Bachelorstudiums für einen Studiengang im Maschinenbau mit 
dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) zu bewerben. 
 
 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6  

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 180 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
1. Basismodule (∑ 98 LP):  

220000-600 Höhere Mathematik I (MB) 7 LP (Pflichtmodul) 
220000-601 Höhere Mathematik II (MB) 7 LP (Pflichtmodul) 
220000-602 Höhere Mathematik III (MB) 7 LP (Pflichtmodul) 
NW01 Experimentalphysik 5 LP (Pflichtmodul) 
231431-001 Technische Mechanik I 5 LP (Pflichtmodul) 
231431-002 Technische Mechanik II 5 LP (Pflichtmodul) 
231432-001 Technische Mechanik III 5 LP (Pflichtmodul) 
231832-001 Werkstoffe 10 LP (Pflichtmodul) 
231133-001  Grundlagen der Kunststofftechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-010 Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-011 Konstruktionslehre/Maschinenelemente II 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-012 Konstruktionslehre/Maschinenelemente III 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-027  Fertigungslehre 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-002  Produktionssysteme 5 LP (Pflichtmodul) 
242031-001 Elektrotechnik/Elektronik 7 LP (Pflichtmodul) 
231435-001 Technische Thermodynamik I 5 LP (Pflichtmodul) 
231539-001  Grundlagen der Messtechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
   

2. Ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsmodule (∑ 25 LP):  
231331-013 Konstruktionslehre/Maschinenelemente IV 5 LP (Pflichtmodul)  
231533-003 Steuerungs- und Regelungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231431-003 FEM I 5 LP (Pflichtmodul) 
231433-001 Strömungslehre 5 LP (Pflichtmodul) 
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Aus den nachfolgenden Modulen 231131-009 bis NW02 ist ein Modul auszuwählen: 
231131-009 Grundlagen der Tribologie 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231131-001 Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231232-001 Fabrikorganisation und betriebliche Managementsysteme 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231231-006 Arbeitswissenschaft 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231539-002 Geometrische Produktspezifikation 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
250110-001 Grundlagen der Informatik I 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
NW02 Allgemeine Chemie 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

3. Ergänzungsmodule Fremdsprache/Softskills:
Aus den nachfolgenden Modulen 136001-001 bis 231131-010 ist ein Modul auszuwählen. Die gewählten
Sprachmodule dürfen nicht der Muttersprache entsprechen.

136001-001 Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau 
B2) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) 

136001-003 Englisch in Studien- und Fachkommunikation IIa (Niveau 
B2) 

5 LP (Wahlpflichtmodul) 

136005-001 Französisch I (Niveau A1) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
136009-001 Spanisch I (Niveau A1) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
136010-003 Tschechisch III (Niveau A2/B1) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
136010-004 Tschechisch IV (Niveau B1) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
136004-001 Deutsch als Fremdsprache – Fachkommunikation I 

(Niveau C1) 
5 LP (Wahlpflichtmodul) 

136004-009 Deutsch als Fremdsprache V (Niveau C1) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
HSW01 Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
HSW02 Präsentation und Gesprächsführung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
HSW03 Kommunikation und Führung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
260000-103 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der 

Buchführung für technisch orientierte Studiengänge 
5 LP (Wahlpflichtmodul) 

231131-010 Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

4. Berufsfeldmodule:
Aus den nachfolgenden Berufsfeldern 4.1 bis 4.6 ist ein Berufsfeld mit den zugehörigen Pflichtmodulen
auszuwählen:

4.1 Konstruktionstechnik (∑ 25 LP) 
231431-005 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul) 
231032-001 Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 5 LP (Pflichtmodul) 
231733-010 Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-003 Rechnerunterstütztes Konstruieren 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-002 Methodisches Konstruieren 5 LP (Pflichtmodul) 

4.2 Produktionstechnik (∑ 25 LP) 
231537-004 Umformtechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-026 Flexible trennende Fertigungsverfahren 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-024 Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-004 Angewandte Regelungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231732-001 Fügetechnik 5 LP (Pflichtmodul) 

4.3 Werkstofftechnik (∑ 25 LP) 
231832-008 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 5 LP (Pflichtmodul) 
231833-003 Oberflächen- und Beschichtungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231831-001 Verbundwerkstoffe 5 LP (Pflichtmodul) 
231133-003 Werkstofftechnik der Kunststoffe 5 LP (Pflichtmodul) 
231834-001 Werkstoffanalytik 5 LP (Pflichtmodul) 

4.4 Angewandte Mechanik (∑ 25 LP) 
231431-005 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul) 
231832-008 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 5 LP (Pflichtmodul) 
231432-002 Maschinendynamik diskreter Systeme 5 LP (Pflichtmodul) 
231032-005 Grundzüge des Leichtbaus 5 LP (Pflichtmodul) 
231431-008 Kontinuumsmechanik I 5 LP (Pflichtmodul) 
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4.5 Leichtbautechnik (∑ 25 LP) 
231032-008 Faserverbundkonstruktion 5 LP (Pflichtmodul) 
231036-001 Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen 5 LP (Pflichtmodul) 
231831-001 Verbundwerkstoffe 5 LP (Pflichtmodul) 
231032-005 Grundzüge des Leichtbaus 5 LP (Pflichtmodul) 
231032-007 Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 5 LP (Pflichtmodul) 

 
4.6 Automobiltechnik (∑ 25 LP) 

232034-006 Einführung in die Automobiltechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
232034-001 Fahrwerktechnik I 5 LP (Pflichtmodul) 
231733-010 Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
232034-005 Fahrzeugsystemdesign 5 LP (Pflichtmodul) 
232033-008 Fahrzeugantriebsstrang 5 LP (Pflichtmodul) 

 
5. Modul Bachelor-Arbeit: 

230100-610 Bachelor-Arbeit 27 LP (Pflichtmodul) 
 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Bachelorstudiengang Maschinenbau an der Technischen 
Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im 
Studienablaufplan (siehe Anlage 1a und 1b) und dem modularen Aufbau des Studienganges. 
 

§ 7  
Inhalte des Studiums 

(1) Der Bachelorstudiengang umfasst naturwissenschaftliche und mathematische Grundlagen mit einem 
starken Fokus auf dem Maschinenbau sowie die für ein Maschinenbaustudium typischen 
ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und Vertiefungen. Im Bereich der Ergänzungsmodule besteht die 
Möglichkeit, neben der Erweiterung der Fremdsprachenkompetenzen u.a. auch Schlüsselqualifikationen 
sowie betriebswirtschaftliche Qualifikationen zu erwerben. Zur ingenieurwissenschaftlichen Spezialisierung 
stehen sechs Berufsfelder zur Auswahl. In Informationsveranstaltungen im dritten Semester werden die 
Berufsfelder vorgestellt. Die Berufsfelder sind auch insbesondere auf die weitere wissenschaftliche 
Ausbildung im Masterstudiengang ausgerichtet. Das Studium wird im sechsten Semester durch ein 
außeruniversitäres 12-wöchiges Betriebspraktikum und die Bearbeitung einer wissenschaftlichen 
Aufgabenstellung im Rahmen der Bachelorarbeit abgeschlossen. 
(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der 
einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) festgelegt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8  

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine 
Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau beauftragt ein Mitglied der 
Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe. 
(2) Ein Student soll an einer Studienberatung im dritten Fachsemester teilnehmen, wenn er bis zum Beginn 
des dritten Fachsemesters nicht mindestens einen Leistungsnachweis erbracht hat. 
(3) Es wird empfohlen, eine Studienberatung darüber hinaus insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch 
zu nehmen: 
1. vor Beginn des Studiums, 
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum, 
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen, 
6. vor Aufnahme eines Studiums in Teilzeit. 
 

§ 9  
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Studiengang Maschinenbau mit dem 
Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz enthalten. 
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§ 10
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studenten sollen sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten und deren Inhalte in
selbständiger Arbeit vertiefen. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, vielmehr
sind zusätzliche eigene Studien erforderlich (Selbststudium).
(2) Ein Fernstudium ist nicht vorgesehen. Der Studiengang kann bei Berufstätigkeit, besonderen familiären
Verpflichtungen oder bei besonderen gesundheitlichen Einschränkungen in Teilzeit studiert werden. Bei
Vorliegen anderer triftiger Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss über den Zugang zum Studium in
Teilzeit. Im Teilzeitstudium beträgt der durchschnittliche Arbeitsaufwand pro Semester 50 % des
Vollzeitstudiums. Die Wochenarbeitszeit der Berufstätigkeit muss mindestens 18 Stunden betragen.
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Teil 4 
Schlussbestimmungen 

§ 11
Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 

Diese Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2022/2023 Immatrikulierten. 

Für Studenten, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2022/2023 aufgenommen haben, gilt die 
Studienordnung für den Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 
Technischen Universität Chemnitz vom 19. Juni 2019 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 28/2019, S. 871) 
fort. 

Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 9. Mai 2022 
und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 18. Mai 2022. 

Chemnitz, den 2. Juni 2022 

Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 

Prof. Dr. Gerd Strohmeier 



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

1.
 B

as
is

m
od

ul
e:

  
22

00
00

-6
00

  
H

öh
er

e 
M

at
he

m
at

ik
 I 

(M
B)

 
21

0 
AS

 
8 

LV
S 

(V
4/

Ü2
/P

2)
 

PV
L 

Au
fg

ab
en

ko
m

pl
ex

e 
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
    

 
21

0 
AS

 / 
7 

LP
 

 

22
00

00
-6

01
  

H
öh

er
e 

M
at

he
m

at
ik

 II
 (M

B)
 

 
21

0 
AS

 
8 

LV
S 

(V
4/

Ü2
/P

2)
 

PV
L 

Au
fg

ab
en

ko
m

pl
ex

e 
PL

 K
la

us
ur

  

   
 

 
 

21
0 

AS
 / 

7 
LP

 
 

22
00

00
-6

02
 

H
öh

er
e 

M
at

he
m

at
ik

 II
I (

M
B)

 
 

 
21

0 
AS

 
8 

LV
S 

(V
4/

Ü2
/P

2)
 

PV
L 

Au
fg

ab
en

ko
m

pl
ex

e 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
21

0 
AS

 / 
7 

LP
 

 

N
W

01
 

Ex
pe

rim
en

ta
lp

hy
si

k 
90

 A
S 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 
 

60
 A

S 
3 

LV
S 

(V
1/

P2
) 

PV
L 

er
fo

lg
re

ic
h 

te
st

ie
rt

es
 

Ph
ys

ik
al

is
ch

es
 

Pr
ak

tik
um

 
PL

 K
la

us
ur

 

  
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

31
-0

01
  

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

I 
15

0 
AS

 
5 

LV
S 

(V
2/

Ü3
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
14

31
-0

02
 

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

II 
 

15
0 

AS
 

5 
LV

S 
(V

2/
Ü3

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

32
-0

01
  

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

III
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

  

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
18

32
-0

01
  

W
er

ks
to

ff
e 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 m
ün

dl
ic

he
 

Pr
üf

un
g 

 

 
  

 
 

30
0 

AS
 / 

10
 L

P 
 

23
11

33
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r K

un
st

st
of

ft
ec

hn
ik

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

894



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
13

31
-0

10
 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
   

 
M

as
ch

in
en

el
em

en
te

 I 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

1/
Ü2

/P
1)

 
PL

 B
el

eg
   

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
13

31
-0

11
 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
   

 
M

as
ch

in
en

el
em

en
te

 II
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 B

el
eg

   

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
13

31
-0

12
 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
   

 
M

as
ch

in
en

el
em

en
te

 II
I 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

   

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
15

33
-0

27
  

Fe
rt

ig
un

gs
le

hr
e 

60
 A

S 
2 

LV
S 

(V
2)

 
 

90
 A

S 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
15

33
-0

02
  

Pr
od

uk
tio

ns
sy

st
em

e 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

24
20

31
-0

01
 

El
ek

tr
ot

ec
hn

ik
/E

le
kt

ro
ni

k 
90

 A
S 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
 

12
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

1/
Ü1

/P
1)

 
PV

L 
er

fo
lg

re
ic

h 
te

st
ie

rt
es

 P
ra

kt
ik

um
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
     

21
0 

AS
 / 

7 
LP

 
 

23
14

35
-0

01
 

Te
ch

ni
sc

he
 T

he
rm

od
yn

am
ik

 I 
  

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
15

39
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r M

es
st

ec
hn

ik
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

2.
 In

ge
ni

eu
rw

is
se

ns
ch

af
tli

ch
e 

Ve
rt

ie
fu

ng
sm

od
ul

e:
 

 
 

 
  

23
13

31
-0

13
  

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
M

as
ch

in
en

- 
el

em
en

te
 IV

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 B

el
eg

 m
it 

Ve
rt

ei
di

gu
ng

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
15

33
-0

03
  

St
eu

er
un

gs
- u

nd
 R

eg
el

un
gs

te
ch

ni
k 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

31
-0

03
 

FE
M

 I 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

895



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
14

33
-0

01
  

St
rö

m
un

gs
le

hr
e 

 

 
  

   

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

Au
s 

de
n 

na
ch

fo
lg

en
de

n 
M

od
ul

en
 2

31
13

1-
00

9 
bi

s 
N

W
02

 is
t e

in
 M

od
ul

 a
us

zu
w

äh
le

n:
 

23
11

31
-0

09
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r T

rib
ol

og
ie

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
11

31
-0

01
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r F

ör
de

r-
 u

nd
 

M
at

er
ia

lfl
us

st
ec

hn
ik

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
3/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
12

32
-0

01
 

Fa
br

ik
or

ga
ni

sa
tio

n 
un

d 
be

tr
ie

bl
ic

he
 

M
an

ag
em

en
ts

ys
te

m
e 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
12

31
-0

06
  

A
rb

ei
ts

w
is

se
ns

ch
af

t 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
15

39
-0

02
  

G
eo

m
et

ris
ch

e 
Pr

od
uk

ts
pe

zi
fik

at
io

n 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(S
3)

 
PL

 s
em

es
te

rb
eg

le
i-

te
nd

e 
Pr

oj
ek

ta
rb

ei
t 

m
it 

Pr
oj

ek
tp

rä
se

n-
ta

tio
n 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

25
01

10
-0

01
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r I

nf
or

m
at

ik
 I 

 

  
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PV

L 
Be

le
g 

PL
 K

la
us

ur
 

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

N
W

02
 

A
llg

em
ei

ne
 C

he
m

ie
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 u
nd

 
Au

fg
ab

en
ko

m
pl

ex
e 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

3.
 E

rg
än

zu
ng

sm
od

ul
e 

Fr
em

ds
pr

ac
he

/S
of

ts
ki

lls
: 

Au
s 

de
n 

na
ch

fo
lg

en
de

n 
M

od
ul

en
 1

36
00

1-
00

1 
bi

s 
23

11
31

-0
10

 is
t e

in
 M

od
ul

 a
us

zu
w

äh
le

n.
 D

ie
 g

ew
äh

lte
n 

Sp
ra

ch
m

od
ul

e 
dü

rf
en

 n
ic

ht
 d

er
 M

ut
te

rs
pr

ac
he

 e
nt

sp
re

ch
en

.  
13

60
01

-0
01

 
En

gl
is

ch
 in

 S
tu

di
en

- u
nd

 
Fa

ch
ko

m
m

un
ik

at
io

n 
I (

N
iv

ea
u 

B2
) 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

13
60

01
-0

03
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

896



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   

M
od

ul
e 

1.
Se

m
es

te
r

2.
Se

m
es

te
r

3.
Se

m
es

te
r

4.
Se

m
es

te
r

5.
Se

m
es

te
r

6.
Se

m
es

te
r

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

En
gl

is
ch

 in
 S

tu
di

en
- u

nd
 

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
n 

IIa
 (N

iv
ea

u 
B2

) 
AS

L 
m

ün
dl

ic
he

 
Pr

üf
un

g 
13

60
05

-0
01

 
Fr

an
zö

si
sc

h 
I (

N
iv

ea
u 

A
1)

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

09
-0

01
 

Sp
an

is
ch

 I 
(N

iv
ea

u 
A

1)
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

10
-0

03
 

Ts
ch

ec
hi

sc
h 

III
 (N

iv
ea

u 
A

2/
B1

) 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

10
-0

04
 

Ts
ch

ec
hi

sc
h 

IV
 (N

iv
ea

u 
B1

) 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

04
-0

01
 

De
ut

sc
h 

al
s 

Fr
em

ds
pr

ac
he

 –
 

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
n 

I (
N

iv
ea

u 
C1

) 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

04
-0

09
 

De
ut

sc
h 

al
s 

Fr
em

ds
pr

ac
he

 V
 (N

iv
ea

u 
C1

) 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

H
SW

01
 

Ze
itm

an
ag

em
en

t u
nd

 
A

rb
ei

ts
or

ga
ni

sa
tio

n 

15
0 

AS
 

2 
LV

S 
(S

2)
 

PL
 H

au
sa

rb
ei

t 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

H
SW

02
 

Pr
äs

en
ta

tio
n 

un
d 

G
es

pr
äc

hs
fü

hr
un

g 
15

0 
AS

 
2 

LV
S 

(S
2)

 
PL

 P
rä

se
nt

at
io

n 
m

it 
Di

sk
us

si
on

  

15
0 

AS
 /

 5
 L

P 

H
SW

03
 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

un
d 

Fü
hr

un
g 

15
0 

AS
 

2 
LV

S 
(S

2)
 

PL
 P

rä
se

nt
at

io
n 

m
it 

Di
sk

us
si

on
 

15
0 

AS
 /

 5
 L

P 

26
00

00
-1

03
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r 

Be
tr

ie
bs

w
irt

sc
ha

ft
sl

eh
re

 u
nd

 d
er

 
Bu

ch
fü

hr
un

g 
fü

r t
ec

hn
is

ch
 

or
ie

nt
ie

rt
e 

St
ud

ie
ng

än
ge

 

15
0 

AS
 

3,
5 

LV
S 

(V
2/

Ü1
,5

) 
PV

L 
Au

fg
ab

en
 

PL
 K

la
us

ur
  

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
11

31
-0

10
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(S

3)
 

15
0 

AS
 /

 5
 L

P 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

897



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

A
uf

be
re

itu
ng

 u
nd

 O
rg

an
is

at
io

n 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
er

 D
at

en
 

AS
L 

Be
le

ga
rb

ei
t m

it 
Ko

llo
qu

iu
m

 
4.

 B
er

uf
sf

el
dm

od
ul

e:
 

Au
s 

de
n 

na
ch

fo
lg

en
de

n 
Be

ru
fs

fe
ld

er
n 

4.
1 

bi
s 

4.
6 

is
t e

in
 B

er
uf

sf
el

d 
m

it 
de

n 
zu

ge
hö

rig
en

 P
fli

ch
tm

od
ul

en
 a

us
zu

w
äh

le
n:

 
4.

1 
Ko

ns
tr

uk
tio

ns
te

ch
ni

k 
23

14
31

-0
05

 
Ex

pe
rim

en
te

lle
 M

ec
ha

ni
k 

 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

32
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r H

yd
ra

ul
ik

 u
nd

 
Pn

eu
m

at
ik

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

23
17

33
-0

10
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r G

et
rie

be
- u

nd
 

Be
w

eg
un

gs
te

ch
ni

k 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

23
13

31
-0

03
  

Re
ch

ne
ru

nt
er

st
üt

zt
es

 K
on

st
ru

ie
re

n 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
1/

Ü3
) 

PL
 1

50
-m

in
üt

ig
e 

Pr
üf

un
g 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
13

31
-0

02
  

M
et

ho
di

sc
he

s 
Ko

ns
tr

ui
er

en
 

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 B
el

eg
 m

it 
Ve

rt
ei

di
gu

ng
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

4.
2 

Pr
od

uk
tio

ns
te

ch
ni

k 
23

15
37

-0
04

 
Um

fo
rm

te
ch

ni
k 

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
15

33
-0

26
 

Fl
ex

ib
le

 tr
en

ne
nd

e 
Fe

rt
ig

un
gs

ve
rf

ah
re

n 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
15

33
-0

24
  

W
er

kz
eu

gm
as

ch
in

en
-B

au
gr

up
pe

n 
un

d 
Vo

rr
ic

ht
un

ge
n 

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(S
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

898



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
15

33
-0

04
  

A
ng

ew
an

dt
e 

Re
ge

lu
ng

st
ec

hn
ik

 
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
17

32
-0

01
 

Fü
ge

te
ch

ni
k 

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
P1

) 
PL

 K
la

us
ur

  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

4.
3 

W
er

ks
to

ff
te

ch
ni

k 
23

18
32

-0
08

 
W

er
ks

to
ff

pr
üf

un
g/

W
er

ks
to

ff
- u

nd
 

G
ef

üg
ea

na
ly

se
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
4)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
18

33
-0

03
 

O
be

rf
lä

ch
en

- u
nd

 
Be

sc
hi

ch
tu

ng
st

ec
hn

ik
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

  
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
18

31
-0

01
 

Ve
rb

un
dw

er
ks

to
ff

e 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
11

33
-0

03
 

W
er

ks
to

ff
te

ch
ni

k 
de

r K
un

st
st

of
fe

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
18

34
-0

01
 

W
er

ks
to

ff
an

al
yt

ik
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
S1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

4.
4 

A
ng

ew
an

dt
e 

M
ec

ha
ni

k 
23

14
31

-0
05

 
Ex

pe
rim

en
te

lle
 M

ec
ha

ni
k 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
18

32
-0

08
 

W
er

ks
to

ff
pr

üf
un

g/
W

er
ks

to
ff

- u
nd

 
G

ef
üg

ea
na

ly
se

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
4)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

32
-0

02
  

M
as

ch
in

en
dy

na
m

ik
 d

is
kr

et
er

  
Sy

st
em

e 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
10

32
-0

05
  

G
ru

nd
zü

ge
 d

es
 L

ei
ch

tb
au

s 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

899



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
od

ul
e 

1.
 S

em
es

te
r 

2.
 S

em
es

te
r 

3.
 S

em
es

te
r 

4.
 S

em
es

te
r 

5.
 S

em
es

te
r 

6.
 S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

 
PL

 K
la

us
ur

 
23

14
31

-0
08

  
Ko

nt
in

uu
m

sm
ec

ha
ni

k 
I  

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 m
ün

dl
ic

he
 

Pr
üf

un
g 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

4.
5 

Le
ic

ht
ba

ut
ec

hn
ik

 
23

10
32

-0
08

 
Fa

se
rv

er
bu

nd
ko

ns
tr

uk
tio

n 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
P2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

36
-0

01
  

H
er

st
el

lu
ng

 te
xt

ile
r 

Ve
rs

tä
rk

un
gs

st
ru

kt
ur

en
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
1/

Ü1
/P

1)
 

AS
L 

Pr
äs

en
ta

tio
n 

m
it 

Ko
llo

qu
iu

m
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
18

31
-0

01
 

Ve
rb

un
dw

er
ks

to
ff

e 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
S1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

  

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

32
-0

05
 

G
ru

nd
zü

ge
 d

es
 L

ei
ch

tb
au

s 
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
10

32
-0

07
  

M
eh

rk
om

po
ne

nt
en

-K
un

st
st

of
f-

 
ve

ra
rb

ei
tu

ng
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

4.
6 

A
ut

om
ob

ilt
ec

hn
ik

 
23

20
34

-0
06

  
Ei

nf
üh

ru
ng

 in
 d

ie
 A

ut
om

ob
ilt

ec
hn

ik
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

AS
L 

Vo
rt

ra
g 

(P
rä

se
nt

at
io

n 
m

it 
H

an
do

ut
 u

nd
 

Ko
llo

qu
iu

m
) 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
20

34
-0

01
 

Fa
hr

w
er

kt
ec

hn
ik

 I 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
17

33
-0

10
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r G

et
rie

be
- u

nd
 

Be
w

eg
un

gs
te

ch
ni

k 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

900



A
nl

ag
e 

1a
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

   

M
od

ul
e 

1.
Se

m
es

te
r

2.
Se

m
es

te
r

3.
Se

m
es

te
r

4.
Se

m
es

te
r

5.
Se

m
es

te
r

6.
Se

m
es

te
r

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
20

34
-0

05
 

Fa
hr

ze
ug

sy
st

em
de

si
gn

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
20

33
-0

08
 

Fa
hr

ze
ug

an
tr

ie
bs

st
ra

ng
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

5.
M

od
ul

 B
ac

he
lo

r-
A

rb
ei

t:

23
01

00
-6

10
 

Ba
ch

el
or

-A
rb

ei
t 

Be
tr

ie
bs

pr
ak

ti-
ku

m
: 4

50
 A

S 
(P

: 1
2 

W
oc

he
n)

 
PV

L 
Pr

oj
ek

tb
er

ic
ht

 

Ba
ch

el
or

ar
be

it:
 

36
0 

AS
 

2 
PL

 
Ba

ch
el

or
ar

be
it,

 
m

ün
dl

ic
he

 
Pr

üf
un

g 

81
0 

AS
 / 

27
 L

P 

G
es

am
t L

VS
 (b

ei
sp

ie
lh

af
t b

ei
 W

ah
l 

23
15

39
-0

02
, H

SW
02

 u
nd

 B
er

uf
sf

el
d 

4.
1)

 

28
 

30
 

28
 

22
 

21
 

0 
12

9 

G
es

am
t A

S 
/ L

P 
(b

ei
sp

ie
lh

af
t b

ei
 

W
ah

l 2
31

53
9-

00
2,

 H
SW

02
 u

nd
 

Be
ru

fs
fe

ld
 4

.1
) 

90
0 

93
0 

96
0 

90
0 

90
0 

81
0 

54
00

 A
S 

/ 
18

0 
LP

 

PL
 

Pr
üf

un
gs

le
is

tu
ng

 
PS

 
Pl

an
sp

ie
l 

PV
L 

Pr
üf

un
gs

vo
rle

is
tu

ng
 

E 
Ex

ku
rs

io
n 

AS
L 

An
re

ch
en

ba
re

 S
tu

di
en

le
is

tu
ng

 
K 

Ko
llo

qu
iu

m
 

LV
S 

Le
hr

ve
ra

ns
ta

ltu
ng

ss
tu

nd
en

 
PR

 
Pr

oj
ek

t 
AS

 
Ar

be
its

st
un

de
n 

LP
 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

V 
Vo

rle
su

ng
 

S 
Se

m
in

ar
 

Ü 
Üb

un
g 

T 
Tu

to
riu

m
 

P 
Pr

ak
tik

um
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

901



A
nl

ag
e 

1b
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

 b
ei

 e
in

em
 S

tu
di

um
 in

 T
ei

lz
ei

t  
 

 
M

od
ul

e 
1.

 S
em

es
te

r 
2.

 S
em

es
te

r 
3.

 S
em

es
te

r 
4.

 S
em

es
te

r 
5.

 S
em

es
te

r 
6.

 S
em

es
te

r 
A

rb
ei

ts
au

fw
an

d 
Le

is
tu

ng
sp

un
kt

e 
G

es
am

t 
1.

 B
as

is
m

od
ul

e 
 

22
00

00
-6

00
  

H
öh

er
e 

M
at

he
m

at
ik

 I 
(M

B)
 

21
0 

AS
 

8 
LV

S 
(V

4/
Ü2

/P
2)

 
PV

L 
Au

fg
ab

en
-

ko
m

pl
ex

e 
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
 

 
21

0 
AS

 / 
7 

LP
 

 

22
00

00
-6

01
  

H
öh

er
e 

M
at

he
m

at
ik

 II
 (M

B)
 

 
21

0 
AS

 
8 

LV
S 

(V
4/

Ü2
/P

2)
 

PV
L 

Au
fg

ab
en

-
ko

m
pl

ex
e 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
 

21
0 

AS
 / 

7 
LP

 
 

22
00

00
-6

02
 

H
öh

er
e 

M
at

he
m

at
ik

 II
I (

M
B)

 
 

 
21

0 
AS

 
8 

LV
S 

(V
4/

Ü2
/P

2)
 

PV
L 

Au
fg

ab
en

-
ko

m
pl

ex
e 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
21

0 
AS

 / 
7 

LP
 

 

N
W

01
  

Ex
pe

rim
en

ta
lp

hy
si

k 
90

 A
S 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

60
 A

S 
3 

LV
S 

(V
1/

P2
) 

PV
L 

er
fo

lg
re

ic
h 

te
st

ie
rt

es
 

Ph
ys

ik
al

is
ch

es
 

Pr
ak

tik
um

 
PL

 K
la

us
ur

  

  
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

31
-0

01
  

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

I 
15

0 
AS

 
5 

LV
S 

(V
2/

Ü3
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
14

31
-0

02
 

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

II 
 

15
0 

AS
 

5 
LV

S 
(V

2/
Ü3

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
14

32
-0

01
  

Te
ch

ni
sc

he
 M

ec
ha

ni
k 

III
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

  

 
 

 
15

0 
AS

 /
 5

 L
P 

23
18

32
-0

01
  

W
er

ks
to

ff
e 

 
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 m
ün

dl
ic

he
 

Pr
üf

un
g 

 

30
0 

AS
 / 

10
 L

P 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

902



A
nl

ag
e 

1b
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

 b
ei

 e
in

em
 S

tu
di

um
 in

 T
ei

lz
ei

t  
 

 
M

od
ul

e 
1.

 S
em

es
te

r 
2.

 S
em

es
te

r 
3.

 S
em

es
te

r 
4.

 S
em

es
te

r 
5.

 S
em

es
te

r 
6.

 S
em

es
te

r 
A

rb
ei

ts
au

fw
an

d 
Le

is
tu

ng
sp

un
kt

e 
G

es
am

t 
23

13
31

-0
10

 
Ko

ns
tr

uk
tio

ns
le

hr
e/

 
M

as
ch

in
en

el
em

en
te

 I 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

1/
Ü2

/P
1)

 
PL

 B
el

eg
   

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
13

31
-0

11
 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
 

M
as

ch
in

en
el

em
en

te
 II

 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 B

el
eg

   

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
13

31
-0

12
 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

le
hr

e/
 

M
as

ch
in

en
el

em
en

te
 II

I 

 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

   

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
15

33
-0

27
  

Fe
rt

ig
un

gs
le

hr
e 

 
 

 
 

60
 A

S 
2 

LV
S 

(V
2)

 
 

90
 A

S 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
  

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

24
20

31
-0

01
 

El
ek

tr
ot

ec
hn

ik
/E

le
kt

ro
ni

k 
 

 
 

 
90

 A
S 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
 

12
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

1/
Ü1

/P
1)

 
PV

L 
er

fo
lg

re
ic

h 
te

st
ie

rt
es

 
Pr

ak
tik

um
 

PL
 K

la
us

ur
  

21
0 

AS
 / 

7 
LP

 
 

2.
 In

ge
ni

eu
rw

is
se

ns
ch

af
tli

ch
e 

Ve
rt

ie
fu

ng
sm

od
ul

e:
 

 
23

13
31

-0
13

  
Ko

ns
tr

uk
tio

ns
le

hr
e/

 
M

as
ch

in
en

el
em

en
te

 IV
 

 

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 B

el
eg

 m
it 

Ve
rt

ei
di

gu
ng

 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

31
-0

03
 

FE
M

 I 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

3.
 E

rg
än

zu
ng

sm
od

ul
e 

Fr
em

ds
pr

ac
he

/S
of

ts
ki

lls
  

Au
s 

de
n 

na
ch

fo
lg

en
de

n 
M

od
ul

en
 1

36
00

1-
00

1 
bi

s 
23

11
31

-0
10

 is
t e

in
 M

od
ul

 a
us

zu
w

äh
le

n.
 D

ie
 g

ew
äh

lte
n 

Sp
ra

ch
m

od
ul

e 
dü

rf
en

 n
ic

ht
 d

er
 M

ut
te

rs
pr

ac
he

 e
nt

sp
re

ch
en

.  
13

60
01

-0
01

 
En

gl
is

ch
 in

 S
tu

di
en

- u
nd

 F
ac

h-
ko

m
m

un
ik

at
io

n 
I (

N
iv

ea
u 

B2
) 

(D
as

 M
od

ul
 k

an
n 

in
 je

de
m

 S
em

es
te

r 
be

le
gt

 w
er

de
n.

) 

 
  

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

13
60

01
-0

03
 

En
gl

is
ch

 in
 S

tu
di

en
- u

nd
 

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
n 

IIa
 (N

iv
ea

u 
B2

) 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
m

ün
dl

ic
he

 
Pr

üf
un

g 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

903



A
nl

ag
e 

1b
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

 b
ei

 e
in

em
 S

tu
di

um
 in

 T
ei

lz
ei

t  
 

M
od

ul
e 

1.
Se

m
es

te
r

2.
Se

m
es

te
r

3.
Se

m
es

te
r

4.
Se

m
es

te
r

5.
Se

m
es

te
r

6.
Se

m
es

te
r

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

13
60

05
-0

01
 

Fr
an

zö
si

sc
h 

I (
N

iv
ea

u 
A

1)
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

09
-0

01
 

Sp
an

is
ch

 I 
(N

iv
ea

u 
A

1)
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

10
-0

03
 

Ts
ch

ec
hi

sc
h 

III
 (N

iv
ea

u 
A

2/
B1

) 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

10
-0

04
 

Ts
ch

ec
hi

sc
h 

IV
 (N

iv
ea

u 
B1

) 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(Ü
4)

 
AS

L 
Kl

au
su

r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

04
-0

01
 

De
ut

sc
h 

al
s 

Fr
em

ds
pr

ac
he

 –
 

Fa
ch

ko
m

m
un

ik
at

io
n 

I (
N

iv
ea

u 
C1

) 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

13
60

04
-0

09
 

De
ut

sc
h 

al
s 

Fr
em

ds
pr

ac
he

 V
 

(N
iv

ea
u 

C1
) 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(Ü

4)
 

AS
L 

Kl
au

su
r 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

H
SW

01
 

Ze
itm

an
ag

em
en

t u
nd

 
A

rb
ei

ts
or

ga
ni

sa
tio

n 

15
0 

AS
 

2 
LV

S 
(S

2)
 

PL
 H

au
sa

rb
ei

t 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

H
SW

02
 

Pr
äs

en
ta

tio
n 

un
d 

G
es

pr
äc

hs
fü

hr
un

g 

15
0 

AS
 

2 
LV

S 
(S

2)
 

PL
 P

rä
se

nt
at

io
n 

m
it 

Di
sk

us
si

on
  

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

H
SW

03
 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

un
d 

Fü
hr

un
g 

15
0 

AS
 

2 
LV

S 
(S

2)
 

PL
 P

rä
se

nt
at

io
n 

m
it 

Di
sk

us
si

on
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

26
00

00
-1

03
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r 

Be
tr

ie
bs

w
irt

sc
ha

ft
sl

eh
re

 u
nd

 d
er

 
Bu

ch
fü

hr
un

g 
fü

r t
ec

hn
is

ch
 

or
ie

nt
ie

rt
e 

St
ud

ie
ng

än
ge

 

15
0 

AS
 

3,
5 

LV
S 

(V
2/

Ü1
,5

) 
PV

L 
Au

fg
ab

en
 

PL
 K

la
us

ur
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
11

31
-0

10
 

A
uf

be
re

itu
ng

 u
nd

 O
rg

an
is

at
io

n 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
er

 D
at

en
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(S

3)
 

AS
L 

Be
le

ga
rb

ei
t 

m
it 

Ko
llo

qu
iu

m
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

904



A
nl

ag
e 

1b
: S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

N
A

BL
A

U
FP

LA
N

 b
ei

 e
in

em
 S

tu
di

um
 in

 T
ei

lz
ei

t  
 

 
M

od
ul

e 
1.

 S
em

es
te

r 
2.

 S
em

es
te

r 
3.

 S
em

es
te

r 
4.

 S
em

es
te

r 
5.

 S
em

es
te

r 
6.

 S
em

es
te

r 
A

rb
ei

ts
au

fw
an

d 
Le

is
tu

ng
sp

un
kt

e 
G

es
am

t 
G

es
am

t L
VS

 (b
es

pi
el

ha
ft

 b
ei

 W
ah

l 
vo

n 
H

SW
01

, 2
31

13
1-

00
9 

un
d 

Be
ru

fs
fe

ld
 4

.3
) 

16
 

16
 

16
 

10
 

12
 

14
 

84
 L

VS
 

G
es

am
t A

S 
(b

es
pi

el
ha

ft
 b

ei
 W

ah
l  

vo
n 

H
SW

01
, 2

31
13

1-
00

9 
un

d 
Be

ru
fs

fe
ld

 4
.3

) 

45
0 

42
0 

51
0 

45
0 

45
0 

51
0 

27
90

 A
S 

/  
93

 L
P 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

905



An
la

ge
 1

b:
 S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

NA
BL

AU
FP

LA
N 

be
i e

in
em

 S
tu

di
um

 in
 T

ei
lz

ei
t  

 

M
od

ul
e 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

9.
 S

em
es

te
r 

10
. S

em
es

te
r 

11
. S

em
es

te
r 

12
. S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

1.
 B

as
is

m
od

ul
e:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

23
11

33
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r K

un
st

st
of

ft
ec

hn
ik

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
15

33
-0

02
 

Pr
od

uk
tio

ns
sy

st
em

e 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
14

35
-0

01
 

Te
ch

ni
sc

he
 T

he
rm

od
yn

am
ik

 I 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

23
15

39
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r M

es
st

ec
hn

ik
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

2.
 In

ge
ni

eu
rw

is
se

ns
ch

af
tli

ch
e 

Ve
rt

ie
fu

ng
sm

od
ul

e:
 

23
15

33
-0

03
  

St
eu

er
un

gs
- u

nd
  R

eg
el

un
gs

te
ch

ni
k 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
14

33
-0

01
  

St
rö

m
un

gs
le

hr
e 

 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

  
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

Au
s 

de
n 

na
ch

fo
lg

en
de

n 
M

od
ul

en
 2

31
13

1-
00

9 
bi

s 
N

W
02

 is
t e

in
 M

od
ul

 a
us

zu
w

äh
le

n.
  

23
11

31
-0

09
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r T

rib
ol

og
ie

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
11

31
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r F

ör
de

r-
 u

nd
 

M
at

er
ia

lfl
us

st
ec

hn
ik

 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
3/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
12

32
-0

01
  

Fa
br

ik
or

ga
ni

sa
tio

n 
un

d 
be

tr
ie

bl
ic

he
 

M
an

ag
em

en
ts

ys
te

m
e 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
12

31
-0

06
  

A
rb

ei
ts

w
is

se
ns

ch
af

t 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
15

39
-0

02
  

G
eo

m
et

ris
ch

e 
Pr

od
uk

ts
pe

zi
fik

at
io

n 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(S
3)

 
PL

 s
em

es
te

r-
be

gl
ei

te
nd

e 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

906



An
la

ge
 1

b:
 S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

NA
BL

AU
FP

LA
N 

be
i e

in
em

 S
tu

di
um

 in
 T

ei
lz

ei
t  

 

M
od

ul
e 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

9.
 S

em
es

te
r 

10
. S

em
es

te
r 

11
. S

em
es

te
r 

12
. S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

Pr
oj

ek
ta

rb
ei

t m
it 

Pr
oj

ek
tp

rä
se

n-
ta

tio
n 

25
01

10
-0

01
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r I

nf
or

m
at

ik
 I 

 

  
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PV

L 
Be

le
g 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

N
W

02
 

A
llg

em
ei

ne
 C

he
m

ie
  

 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 u
nd

 
Au

fg
ab

en
ko

m
pl

ex
e 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

 

4.
 B

er
uf

sf
el

dm
od

ul
e:

   
Au

s 
de

n 
na

ch
fo

lg
en

de
n 

Be
ru

fs
fe

ld
er

n 
4.

1 
bi

s 
4.

6 
is

t e
in

 B
er

uf
sf

el
d 

m
it 

de
n 

zu
ge

hö
rig

en
 P

fli
ch

tm
od

ul
en

 a
us

zu
w

äh
le

n:
 

4.
1 

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

te
ch

ni
k 

 23
14

31
-0

05
 

Ex
pe

rim
en

te
lle

 M
ec

ha
ni

k 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
P1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
13

31
-0

03
  

Re
ch

ne
ru

nt
er

st
üt

zt
es

 K
on

st
ru

ie
re

n 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
1/

Ü3
) 

PL
 1

50
-m

in
üt

ig
e 

Pr
üf

un
g 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
10

32
-0

01
  

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r H

yd
ra

ul
ik

 u
nd

 
Pn

eu
m

at
ik

 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

23
13

31
-0

02
  

M
et

ho
di

sc
he

s 
Ko

ns
tr

ui
er

en
 

 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 B
el

eg
 m

it 
Ve

rt
ei

di
gu

ng
 

 
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
17

33
-0

10
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r G

et
rie

be
- u

nd
 

Be
w

eg
un

gs
te

ch
ni

k 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

4.
2 

Pr
od

uk
tio

ns
te

ch
ni

k 
 23

15
33

-0
04

 
A

ng
ew

an
dt

e 
Re

ge
lu

ng
st

ec
hn

ik
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
15

37
-0

04
 

Um
fo

rm
te

ch
ni

k 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

907



An
la

ge
 1

b:
 S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

NA
BL

AU
FP

LA
N 

be
i e

in
em

 S
tu

di
um

 in
 T

ei
lz

ei
t  

 

M
od

ul
e 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

9.
 S

em
es

te
r 

10
. S

em
es

te
r 

11
. S

em
es

te
r 

12
. S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
15

33
-0

26
 

Fl
ex

ib
le

 tr
en

ne
nd

e 
Fe

rt
ig

un
gs

ve
rf

ah
re

n 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
17

32
-0

01
 

Fü
ge

te
ch

ni
k 

 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
P1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
15

33
-0

24
  

W
er

kz
eu

gm
as

ch
in

en
-B

au
gr

up
pe

n 
un

d 
Vo

rr
ic

ht
un

ge
n 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(S
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

4.
3 

W
er

ks
to

ff
te

ch
ni

k 

23
18

32
-0

08
 

W
er

ks
to

ff
pr

üf
un

g/
W

er
ks

to
ff

- u
nd

 
G

ef
üg

ea
na

ly
se

 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
4)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

23
18

33
-0

03
 

O
be

rf
lä

ch
en

- u
nd

 
Be

sc
hi

ch
tu

ng
st

ec
hn

ik
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

  
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
18

31
-0

01
 

Ve
rb

un
dw

er
ks

to
ff

e 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 
 

23
11

33
-0

03
 

W
er

ks
to

ff
te

ch
ni

k 
de

r K
un

st
st

of
fe

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

P1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
18

34
-0

01
 

W
er

ks
to

ff
an

al
yt

ik
  

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
S1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
  

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

4.
4 

A
ng

ew
an

dt
e 

M
ec

ha
ni

k 

23
14

32
-0

02
  

M
as

ch
in

en
dy

na
m

ik
 d

is
kr

et
er

  
Sy

st
em

e 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
10

32
-0

05
  

G
ru

nd
zü

ge
 d

es
 L

ei
ch

tb
au

s 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
18

32
-0

08
 

W
er

ks
to

ff
pr

üf
un

g/
W

er
ks

to
ff

- u
nd

 
G

ef
üg

ea
na

ly
se

 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
4)

 
PL

 K
la

us
ur

  

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

908



An
la

ge
 1

b:
 S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

NA
BL

AU
FP

LA
N 

be
i e

in
em

 S
tu

di
um

 in
 T

ei
lz

ei
t  

 

M
od

ul
e 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

9.
 S

em
es

te
r 

10
. S

em
es

te
r 

11
. S

em
es

te
r 

12
. S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
14

31
-0

08
 K

on
tin

uu
m

sm
ec

ha
ni

k 
I  

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 m
ün

dl
ic

he
 

Pr
üf

un
g 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
14

31
-0

05
 

Ex
pe

rim
en

te
lle

 M
ec

ha
ni

k 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
P1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

4.
5 

Le
ic

ht
ba

ut
ec

hn
ik

 
23

10
32

-0
08

 
Fa

se
rv

er
bu

nd
ko

ns
tr

uk
tio

n 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
P2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

36
-0

01
  

H
er

st
el

lu
ng

 te
xt

ile
r 

Ve
rs

tä
rk

un
gs

st
ru

kt
ur

en
 

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
1/

Ü1
/P

1)
 

AS
L 

Pr
äs

en
ta

tio
n 

m
it 

Ko
llo

qu
iu

m
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

32
-0

05
 

G
ru

nd
zü

ge
 d

es
 L

ei
ch

tb
au

s 
 

 
 

15
0 

AS
 

3 
LV

S 
(V

2/
Ü1

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

23
18

31
-0

01
 

Ve
rb

un
dw

er
ks

to
ff

e 
 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

S1
/P

1)
 

PL
 K

la
us

ur
  

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
10

32
-0

07
  

M
eh

rk
om

po
ne

nt
en

-K
un

st
st

of
f-

 
ve

ra
rb

ei
tu

ng
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
 

4.
6 

A
ut

om
ob

ilt
ec

hn
ik

 
23

20
34

-0
06

  
Ei

nf
üh

ru
ng

 in
 d

ie
 A

ut
om

ob
ilt

ec
hn

ik
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü1
/P

1)
 

AS
L 

Vo
rt

ra
g 

(P
rä

se
nt

at
io

n 
m

it 
H

an
do

ut
 u

nd
 

Ko
llo

qu
iu

m
) 

 
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
20

34
-0

01
 

Fa
hr

w
er

kt
ec

hn
ik

 I 
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü1

/P
1)

 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

 

23
17

33
-0

10
 

G
ru

nd
la

ge
n 

de
r G

et
rie

be
- u

nd
 

Be
w

eg
un

gs
te

ch
ni

k 

 
 

 
15

0 
AS

 
4 

LV
S 

(V
2/

Ü2
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

15
0 

AS
 / 

5 
LP

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

909



An
la

ge
 1

b:
 S

tu
di

en
ga

ng
 M

as
ch

in
en

ba
u 

m
it 

de
m

 A
bs

ch
lu

ss
 B

ac
he

lo
r o

f S
ci

en
ce

 
ST

UD
IE

NA
BL

AU
FP

LA
N 

be
i e

in
em

 S
tu

di
um

 in
 T

ei
lz

ei
t  

 

M
od

ul
e 

7.
 S

em
es

te
r 

8.
 S

em
es

te
r 

9.
 S

em
es

te
r 

10
. S

em
es

te
r 

11
. S

em
es

te
r 

12
. S

em
es

te
r 

A
rb

ei
ts

au
fw

an
d 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

G
es

am
t 

23
20

34
-0

05
 

Fa
hr

ze
ug

sy
st

em
de

si
gn

 
 

 
15

0 
AS

 
3 

LV
S 

(V
2/

Ü1
) 

PL
 K

la
us

ur
 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

23
20

33
-0

08
 

Fa
hr

ze
ug

an
tr

ie
bs

st
ra

ng
 

 
 

15
0 

AS
 

4 
LV

S 
(V

2/
Ü2

) 
PL

 K
la

us
ur

 

 
 

 
15

0 
AS

 / 
5 

LP
  

5.
 M

od
ul

 B
ac

he
lo

r-
A

rb
ei

t 
23

01
00

-6
10

 B
ac

he
lo

r-
A

rb
ei

t 
 

 
 

 
 

Be
tr

ie
bs

pr
ak

ti-
ku

m
: 4

50
 A

S 
(P

: 1
2 

W
oc

he
n)

  
PV

L 
Pr

oj
ek

tb
er

ic
ht

 

Ba
ch

el
or

ar
be

it:
 

36
0 

AS
 

2 
PL

 
Ba

ch
el

or
ar

be
it,

 
m

ün
dl

ic
he

 
Pr

üf
un

g 

81
0 

AS
 / 

27
 L

P 
  

G
es

am
t L

VS
 (b

ei
sp

ie
lh

af
t b

ei
 W

ah
l 

vo
n 

H
SW

01
, 2

31
13

1-
00

9 
un

d 
Be

ru
fs

fe
ld

 4
.3

) 

12
 

11
 

15
 

7 
0 

0 
45

 

G
es

am
t A

S 
(b

ei
sp

ie
lh

af
t b

ei
 W

ah
l  

vo
n 

H
SW

01
, 2

31
13

1-
00

9 
un

d 
Be

ru
fs

fe
ld

 4
.3

) 

45
0 

45
0 

 
60

0 
30

0 
45

0 
36

0 
26

10
 A

S 
/  

87
 L

P 

 PL
 

Pr
üf

un
gs

le
is

tu
ng

 
Ü 

Üb
un

g 
AS

 
Ar

be
its

st
un

de
n 

T 
Tu

to
riu

m
 

LP
 

Le
is

tu
ng

sp
un

kt
e 

P 
Pr

ak
tik

um
 

LV
S 

Le
hr

ve
ra

ns
ta

ltu
ng

ss
tu

nd
en

 
E 

Ex
ku

rs
io

n 
V 

Vo
rle

su
ng

 
K 

Ko
llo

qu
iu

m
 

S 
Se

m
in

ar
 

PR
 

Pr
oj

ek
t 

PV
L 

Pr
üf

un
gs

vo
rle

is
tu

ng
 

AS
L 

An
re

ch
en

ba
re

 S
tu

di
en

le
is

tu
ng

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

910



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 220000-600 (Version 01) 

Modulname Höhere Mathematik I (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan Mathematik der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Die Mathematik ist eine wichtige Grundlagendisziplin für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften. Sie stellt das Instrumentarium, die mathematischen 
Strukturen und Methoden zur Modellierung und Lösung technischer Probleme 
bereit. 
 
Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Matrizen und Determinanten 
• Lineare Gleichungssysteme 
• Analytische Geometrie 
• Eigenwertprobleme 
• Funktionen, Grenzwerte, Ableitung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verstehen grundlegende Begriffe der 
Analysis und Linearen Algebra und können diese zueinander in Beziehung 
setzen. Sie sind in der Lage, ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen in 
mathematischer Sprache zu formulieren und geeignete Lösungsverfahren zu 
wählen. Zu diesem Zweck können sie die vorgestellten Verfahren einordnen 
und deren Anwendbarkeit einschätzen. Qualifikationsziel des Praktikums ist 
der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigenständigen Anwendung der 
vorgestellten mathematischen Konzepte und Lösungsmethoden. Das 
Praktikum ersetzt einen Teil der ansonsten für das Selbststudium 
aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik I  (4 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik I  (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik I  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer 
Bachelorstudiengänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• Bearbeitung von 5 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere 

Mathematik I, von denen 4 Aufgabenkomplexe bestanden sein müssen. 
Bestanden bedeutet, dass mindestens 40% der Bewertungspunkte erreicht 
wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Höhere Mathematik I (Prüfungsnummer: 20081) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 220000-601 (Version 01)  

Modulname Höhere Mathematik II (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan Mathematik der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Reihen, Potenzreihen, Taylorreihen 
• ebene und räumliche Kurven 
• Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen 
• Differential- und Integralrechnung für Funktionen mit mehreren Variablen 
• Laplace- und Fouriertransformation 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, weiterführende Begriffe der 
ein- und mehrdimensionalen Analysis zu erklären. Sie können Funktionen 
differenzieren sowie integrieren und sind in der Lage, notwendige Theoreme 
zu erläutern. Weiterhin sind sie in der Lage, Laplace- und 
Fouriertransformationen auszuführen und diese herzuleiten. Qualifikationsziel 
des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der 
eigenständigen Anwendung der vorgestellten mathematischen Konzepte und 
Lösungsmethoden.  Das Praktikum ersetzt einen Teil der ansonsten für das 
Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik II  (4 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik II  (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik II  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Höhere Mathematik I (MB) 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer 
Bachelorstudiengänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar):  
• Bearbeitung von 5 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere 

Mathematik II, von denen 4 Aufgabenkomplexe bestanden sein müssen. 
Bestanden bedeutet, dass mindestens 40% der Bewertungspunkte erreicht 
wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Höhere Mathematik II (Prüfungsnummer: 20083) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 220000-602 (Version 01) 

Modulname Höhere Mathematik III (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan Mathematik der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Theorie und Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen 
• Numerische Techniken zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen 
• Modellierung und Simulation mechanischer Systeme mit gewöhnlichen 

Differentialgleichungen (Euler- und Runge-Kutta-Verfahren) 
• Einführung in partielle Differentialgleichungen (Potenzialgleichung, 

Wärmeleitung, Wellengleichung) 
• Methode der finiten Differenzen zur Lösung von partiellen 

Differentialgleichungen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können die Theorie gewöhnlicher 
Differentialgleichungen erklären und sind in der Lage, wichtige Theoreme zu 
nennen. Sie können mechanische Systeme mit gewöhnlichen 
Differentialgleichungen modellieren und simulieren. Weiterhin verstehen sie 
die Grundlagen und Eigenschaften numerischer Verfahren zur Lösung 
gewöhnlicher Differentialgleichungen. Sie können Grundbegriffe und wichtige 
Vertreter der partiellen Differentialgleichungen nennen. Die Studenten 
beherrschen darüber hinaus die Anwendung der Methode der finiten 
Differenzen zur Lösung partieller Differentialgleichungen. 
Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei 
der eigenständigen Anwendung mathematischer Konzepte und 
Lösungsmethoden. Das Praktikum ersetzt einen Teil der ansonsten für das 
Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik III (4 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik III (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Höhere Mathematik I (MB) und Höhere Mathematik II (MB) 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer 
Bachelorstudiengänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar):  
• Bearbeitung von 5 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere 

Mathematik III, von denen 4 Aufgabenkomplexe bestanden sein müssen. 
Bestanden bedeutet, dass mindestens 40% der Bewertungspunkte 
erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Höhere Mathematik III (Prüfungsnummer: 

20204) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer NW01 

Modulname Experimentalphysik 

Modulverantwortlich Studiendekan Physik der Fakultät für Naturwissenschaften  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Logisch zusammenhängende Darstellung der klassischen Physik und 
Einführung in die moderne Physik im Rahmen einer experimentellen Vorlesung 
zu den Gebieten: 
• Klassische Mechanik/Elektrizität/Magnetismus/Optik 
• Quantenkonzept/Atome/Moleküle/Kernphysik 
• Festkörper/Grenzflächen/Oberflächen/Dünne Schichten 
Dabei sollen ausgehend von der experimentellen Erfahrung das Wesen der 
Physik als mathematisierte Naturwissenschaft sowie ihre technische 
Relevanz verdeutlicht werden. Wichtige physikalische Phänomene und ihre 
qualitative und quantitative Beschreibung werden vorgestellt. Neben 
Schwerpunkten der klassischen Physik werden auch modernere Probleme in 
adäquater Weise behandelt. 
In vorlesungsbegleitenden Übungen werden das aktive Verständnis und die 
Anwendungsbereitschaft des vermittelten Wissens trainiert. 
In einem physikalischen Praktikum werden einfache experimentelle 
Fertigkeiten und Grundlagen der Laborarbeit erlernt. Der Schwerpunkt soll 
dabei auf der Versuchsdurchführung und der Dokumentation und Auswertung 
der gewonnenen Messdaten liegen. 
 
Qualifikationsziele: Verständnis physikalischer Zusammenhänge und der 
naturwissenschaftlichen Methodik; Fähigkeit zur Lösung einfacher 
physikalischer Probleme; Vertrautheit mit einfachen experimentellen 
Techniken und den Prinzipien der Laborarbeit 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Physik (mit Experimenten) I (2 LVS) 
• Ü: Physik     (1 LVS) 
• V: Physik (mit Experimenten) II (1 LVS) 
• P: Physikalisches Praktikum  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist als Standardmodul Physik im Rahmen der 
naturwissenschaftlichen Grundausbildung innerhalb einer Vielzahl von 
Studiengängen der Fakultät für Maschinenbau vorgesehen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Physikalisches Praktikum für die Prüfungsleistung zu 

Physik (mit Experimenten) II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) I (Prüfungsnummer: 

10001) 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) II (Prüfungsnummer: 

10003) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
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Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Physik (mit Experimenten) I, Gewichtung 1 – Bestehen 

erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Physik (mit Experimenten) II, Gewichtung 1 – Bestehen 

erforderlich (2 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im 
Wintersemester.  

Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231431-001 (Version 03) 

Modulname Technische Mechanik I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse 
des Maschinenbaustudiums vermittelt. Die Inhalte gliedern sich in die 
Hauptabschnitte Statik und Kinematik. Die Schwerpunkte werden dabei gezielt 
an den spezifischen Anforderungen des Maschinenbaus ausgerichtet. 
Insbesondere die vorlesungsbegleitenden Übungen geben den Studenten die 
Möglichkeit, Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer 
Aufgabenstellungen zu sammeln und ein intuitives Verständnis für 
mechanisch geprägte Gestaltungs- und Dimensionierungsfragen zu 
entwickeln. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, die im Bereich der 
Produktentwicklung, -konstruktion und -auslegung auftretenden 
mechanischen Problemstellungen aus den Bereichen Statik und Kinematik 
eigenständig zu beurteilen und zu lösen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik I (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik I (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten)  

Grundlagen der Höheren Mathematik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten  

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Technische Mechanik I (Prüfungsnummer: 

31814) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231431-002 (Version 03) 

Modulname Technische Mechanik II 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse 
des Maschinenbaustudiums vermittelt. Kernthema ist die Festigkeitslehre. Die 
Vorlesungen und Übungen beschränken sich auf die Behandlung kleiner 
Verformungen bei linear elastischem Materialverhalten. Die Schwerpunkte 
werden dabei gezielt an den spezifischen Anforderungen des Maschinenbaus 
ausgerichtet. 
Insbesondere die vorlesungsbegleitenden Übungen geben den Studenten die 
Möglichkeit, Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer 
Aufgabenstellungen zu sammeln und ein intuitives Verständnis für 
mechanisch geprägte Gestaltungs- und Dimensionierungsfragen zu 
entwickeln. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, die im Bereich der 
Produktentwicklung, -konstruktion und -auslegung auftretenden 
mechanischen Problemstellungen aus dem Bereich der Festigkeitslehre unter 
Voraussetzung der linearen Theorie eigenständig zu beurteilen und zu lösen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik II (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik II (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Technische Mechanik II (Prüfungsnummer: 

31816) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231432-001 (Version 03) 
Modulname Technische Mechanik III 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse 
des Maschinenbaustudiums vermittelt. Diese reichen von der Analyse von 
Bauteil- beziehungsweise Baugruppenbelastungen infolge dynamischer Kräfte 
bis zur Beschreibung und Analyse des Bewegungsverhaltens diskreter 
mechanischer Systeme, insbesondere von linearen Schwingungen. Die 
Vorlesungen und Übungen beschränken sich auf die Behandlung von 
Problemstellungen mit Systemen aus starren Körpern. 
 
Qualifikationsziele: Der Student ist in der Lage, die im Bereich der Produkt-
entwicklung, -konstruktion und -auslegung auftretenden mechanischen 
Problemstellungen aus dem Bereich der Dynamik unter der Voraussetzung 
starrer Körper eigenständig zu beurteilen und zu lösen. Die Schwerpunkte 
werden dabei gezielt an den spezifischen Anforderungen des Maschinenbaus 
ausgerichtet. Insbesondere durch die vorlesungsbegleitenden Übungen haben 
die Studenten Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer 
Aufgabenstellungen erlangt und ein intuitives Verständnis für mechanisch 
geprägte Gestaltungs- und Dimensionierungsfragen entwickelt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik III (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Technische Mechanik I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 210-minütige Klausur zu Technische Mechanik III (Prüfungsnummer: 

31803) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231832-001 (Version 04) 

Modulname Werkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In den Vorlesungen werden wesentliche Grundlagen der 
Werkstoffwissenschaft und -technik vermittelt. In den Übungen und Praktika 
werden die Inhalte wiederholt und durch praktische Anwendung vertieft. In 
dem Modul werden die Beziehungen zwischen der Mikrostruktur von 
Werkstoffen und den daraus resultierenden Eigenschaften ebenso betrachtet 
wie Verarbeitungs- und Beanspruchungsaspekte. Zudem werden aufgrund des 
ausgeprägt interdisziplinären Charakters der modernen Materialwissenschaft 
die chemisch-physikalischen Grundlagen, thermodynamische Aspekte und 
Elemente der mechanischen Werkstoffprüfung vermittelt. Wegen ihrer 
besonderen technischen Bedeutung werden die Themenschwerpunkte 
Eisenwerkstoffe, Leichtmetalle und Wärmebehandlung ausführlich behandelt. 
Aber auch andere metallische Werkstoffe, Keramiken und Polymere werden 
entsprechend ihrer technischen Bedeutung berücksichtigt.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Grundlagenwissen zu 
Werkstoffen, ihren Mikrostrukturen und typischen Eigenschaften sowie über 
die Möglichkeiten eines sinnvollen und verantwortlichen Umgangs mit 
Werkstoffen. Damit sind sie in der Lage, werkstoffbezogene 
Aufgabenstellungen im Maschinenbau und in angrenzenden Disziplinen 
kompetent zu bearbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Werkstoffe I (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffe I (1 LVS) 
• V: Werkstoffe II (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffe II (1 LVS) 
• P: Werkstoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen zur chemischen Bindung, Atombau, Periodensystem der 
Elemente, Strahlenoptik, elementare Mathematik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Werkstoffe I, Werkstoffe II und 

Werkstoffe (Prüfungsnummer: 33510) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im 
Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 300 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231133-001 (Version 02) 

Modulname Grundlagen der Kunststofftechnik 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul gibt einen Überblick über werkstoff- und 
verarbeitungstechnische Grundlagen von Kunststoffen. Den Schwerpunkt 
bilden Prozess-Struktur-Eigenschaftsbeziehungen, beginnend mit 
polymerchemischen Grundlagen zum Aufbau und zur Struktur der Kunststoffe, 
folgend über Herstellungs- und Aufbereitungsverfahren bis hin zur Herstellung 
von Kunststoffprodukten über Ur-, Umform- und Fügeverfahren. Dabei werden 
die technologischen und konstruktiven Merkmale der jeweiligen Verfahren und 
Maschinen erklärt, mögliche herstellbare Produkte und deren Eigenschaften 
beschrieben sowie Zusammenhänge und Einflüsse zwischen Werkstoff und 
Technologie dargestellt. 
 
Im Modul werden Thermo- und Duroplaste sowie Elastomere entsprechend 
ihrer jeweiligen technischen Bedeutung berücksichtigt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen Grundlagen zu Struktur, 
Verarbeitungstechnik und Gebrauchseigenschaften von Kunststoffen und 
können diese sicher anwenden. Sie haben einen Überblick über die vielfältigen 
Möglichkeiten eines sinnvollen und insbesondere auch verantwortlichen 
Umganges mit Kunststoffen und sind in der Lage, ihr erworbenes Basiswissen 
zur einsatz- und verarbeitungsgerechten Kunststoffauswahl anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Kunststofftechnik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Kunststofftechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grundlagen der Kunststofftechnik 

(Prüfungsnummer: 32101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231331-010 (Version 01) 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Dieses Modul vermittelt die Grundlagen des Technischen Zeichnens. 
Hierzu werden die betreffenden Normen und Regeln erläutert und die 
Fähigkeiten zur Erstellung einer technischen Zeichnung geschult.  
Parallel werden die Grundlagen der computerunterstützten 
Zeichnungserstellung vermittelt und praktisch geübt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, technische Zeichnungen von 
einfachen Maschinensystemen zu analysieren und Zeichnungen in Papierform 
als auch in digitalen CAD-Systemen selbst zu erstellen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente I  (1 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente I  (2 LVS) 
• P: Konstruktionslehre/Maschinenelemente I  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• Beleg (Umfang: je 2 A4-Seiten einer technischen Zeichnung mittels CAD-

Programm sowie per Hand, Bearbeitungszeit: 10 Wochen) zu 
Konstruktionslehre/Maschinenelemente I (Prüfungsnummer: 32221) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231331-011 (Version 01) 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente II 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Dieses Modul vermittelt die Grundlagen zur Auslegung von 
Maschinenbauteilen. Das schließt deren Entwicklung und Konstruktion und die 
allgemeingültigen Grundkenntnisse für ihre Berechnung ein. Anschließend 
werden diese Grundlagen, dem Stand der Technik entsprechend, exemplarisch 
für die Gestaltung, Dimensionierung bzw. Nachrechnung von Bauelementen 
und Baugruppen angewendet. Vertieft werden diese Inhalte am Beispiel von 
Wellen und Achsen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind unter Anleitung zur Auslegung und 
Berechnung von Maschinenbauteilen befähigt. Weiterhin haben sie 
Basiswissen zur systematischen Gestaltung von Maschinenbauteilen 
nachgewiesen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente II  (2 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente II   (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• Beleg zur Berechnung und Gestaltung eines Maschinenbauteils (Umfang: 

ca. 5 Seiten, Bearbeitungszeit: 5 Wochen) (Prüfungsnummer: 32222) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231331-012 (Version 01) 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente III 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Dieses Modul vermittelt – basierend auf dem Grundwissen aus 
Konstruktionslehre/Maschinenelemente II – die Grundlagen der typischen 
Maschinenelemente, deren Aufbau, Auslegung und Berechnung. Dazu zählen 
Federn, Schrauben, Welle-Nabe-Verbindungen, Verbindungsarten, Wälzlager 
und Getriebe. In diesem Kontext wird die Entwicklung und Gestaltung kleiner 
Baugruppen gelehrt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die Grundlagen der typischen 
Maschinenelemente und sind befähigt, zunehmend eigenständig kleine 
Baugruppen unter technischen und ökonomischen Aspekten nachhaltig zu 
gestalten und zu berechnen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente III (2 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Konstruktionslehre/Maschinenelemente I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 150-minütige Klausur zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente III 

(Prüfungsnummer: 32223) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231533-027 (Version 01) 

Modulname Fertigungslehre 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul Fertigungslehre werden die Fertigungsverfahren 
einschließlich der notwendigen Werkzeuge in Anlehnung an die gültigen 
Normen erläutert. 
Ausgehend von der Klassifikation in den Verfahrenshauptgruppen: Urformen, 
Umformen, Trennen und Fügen werden die einzelnen Verfahren hinsichtlich 
ihres Wirkprinzips, des Anwendungsbereiches, der erreichbaren 
Qualitätsparameter und wirtschaftlicher Aspekte beschrieben. Schwerpunkte 
sind dabei die Kenntnis grundlegender Zusammenhänge und der 
methodischen Vorgehensweise bei der Auswahl und Einschätzung der 
Anwendbarkeit von Verfahren bezogen auf technologische Anforderungen. 
Genereller Inhalt ist es, dem Studenten das für diese Problematik notwendige 
Grundwissen zu vermitteln und ihn mit den aktuellen Verfahren, Methoden und 
Prozessen der industriellen Fertigung vertraut zu machen. Zusammenfassend 
wird das Wissen beispielhaft bei der Gestaltung von Prozessketten unter 
Beachtung fertigungsübergreifender Aspekte sowie technischer, 
wirtschaftlicher und organisatorischer Zusammenhänge dargestellt. 
Die zugehörigen Übungen sollen das entstandene Wissen an praxisorientierten 
Beispielen vertiefen. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage: 
• eine Einteilung der Fertigungsverfahren nach Veränderung der Form und 

des Stoffzusammenhalts bei der Herstellung geometrisch bestimmter 
fester Körper in die Hauptgruppen der Fertigungstechnik vorzunehmen, 

• die wesentlichen Fertigungsverfahren der Hauptgruppen Urformen, 
Umformen, Trennen und Fügen zu benennen und zu beschreiben, 

• Umformverfahren nach den Kriterien Umformtemperatur, Halbzeugart und 
vorherrschende Beanspruchung einzuteilen sowie eine Verfahrensauswahl 
für die Herstellung von Halbzeugen und für ein endkonturnahes Umformen 
zu treffen, 

• physikalische und technische Grundlagen von spanenden und abtragenden 
Verfahren sowie von generativen Fertigungsverfahren zu verstehen und für 
eine Verfahrensauswahl zu nutzen, 

• Fügeverfahren zu beschreiben und in komplexe Fertigungsabläufe 
einzuordnen, 

• in Abhängigkeit von den Werkstoffeigenschaften, von den 
Genauigkeitsanforderungen an das zu fertigende Bauteil und der Anzahl 
herzustellender Bauteile ein geeignetes Fertigungsverfahren oder eine 
Verfahrenskette auszuwählen sowie 

• eigenständig eine technologische Analyse fertigungstechnischer 
Sachverhalte vorzunehmen und ausgewählte Fertigungsprozesse zu 
bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fertigungslehre (4 LVS) 
• Ü: Fertigungslehre (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fertigungslehre (Prüfungsnummer: 31109) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im 
Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 231533-002 (Version 03) 

Modulname Produktionssysteme 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul Produktionssysteme werden grundlegende Kenntnisse zu 
den notwendigen Maschinen und Vorrichtungen zur industriellen Realisierung 
der Fertigungstechnik behandelt und somit ein wichtiger Baustein zur 
Wissensbasis jedes Ingenieurs gelegt. Aufbauend auf die Darstellung der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Produktionstechnik und der 
Schlüsselstellung der Produktionssysteme/Werkzeugmaschinen in der 
Prozesskette zur Herstellung von Investitions- und Konsumgütern – von der 
Industrieanlage, dem Flugzeug, dem Auto, der Spraydose, dem 
Küchengeschirr bis hin zu Mikropumpen und Implantaten in der 
Medizintechnik – werden Kenntnisse zum Aufbau, der Funktion und 
Wirkungsweise sowie Einsatzmöglichkeiten von spanenden, umformenden 
und abtragenden Werkzeugmaschinen sowie Vorrichtungen vermittelt. 
Verschiedene Funktionsprinzipien der funktionsbestimmenden Baugruppen 
wie Gestellbaugruppen, Führungen, Antriebe und Hauptspindeln werden 
vorgestellt und das Wissen in spezifischen Übungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage: 
• die Rolle der Produktionstechnik in einer Volkswirtschaft zu diskutieren, 
• unterschiedliche Produktionssysteme zu vergleichen und zu 

klassifizieren, 
• den Aufbau von Werkzeugmaschinen zu analysieren und mit Hilfe von 

Kenndaten den möglichen Einsatz in Fertigungsprozessen abzuleiten, 
• funktionsbestimmende Baugruppen von Werkzeugmaschinen mit ihren 

Eigenschaften zu benennen und ihren Einfluss auf das 
Genauigkeitsverhalten der Werkzeugmaschinen zu übertragen, 

• Prinzipien für den Aufbau von Vorrichtungen für die Fertigungstechnik zu 
entwickeln und vorhandene Konstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung 
kritisch zu prüfen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Produktionssysteme (2 LVS) 
• Ü: Produktionssysteme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Produktionssysteme (Prüfungsnummer: 33602) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 242031-001 (Version 01) 

Modulname Elektrotechnik/Elektronik 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Rahmen des Moduls werden Grundkenntnisse der Elektrotechnik 
vermittelt, die einerseits zum Verständnis des Betriebsverhaltens elektrischer 
Maschinen und elektronischer Schaltungen sowie andererseits für die 
Wartung, Konstruktion und Erarbeitung neuartiger Technologien notwendig 
sind. 
Dabei steht das Erkennen physikalisch-technischer und ökonomischer 
Zusammenhänge im Vordergrund. Auf dem Gebiet der Elektronik werden die 
grundlegenden Bauelemente, Technologien und Schaltungen behandelt.  
Die laborpraktische Ausbildung ermöglicht die Vertiefung und Festigung des 
Wissens der Studenten über Messverfahren der Elektrotechnik, das 
Betriebsverhalten der wichtigsten elektromechanischen Energiewandler und 
die Arbeitsweise elektronischer Grundschaltungen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über ein Grundwissen auf den 
Gebieten der Elektrotechnik, der elektromechanischen Energiewandlung sowie 
der Elektronik und können dieses beim Aufbau und der Durchführung 
laborpraktischer Versuche anwenden. Durch ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Bereich wissenschaftlicher Arbeits-, Berechnungs- und Analysemethoden 
sind sie in der Lage, auf fachlicher Ebene mit Elektroingenieuren 
zusammenzuarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Elektrotechnik/Elektronik I (2 LVS) 
• Ü: Elektrotechnik/Elektronik I (1 LVS) 
• V: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 
• Ü: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 
• P: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Elektrotechnik/Elektronik II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Elektrotechnik/Elektronik (Prüfungsnummer: 

41301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im 
Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 231435-001 (Version 04) 

Modulname Technische Thermodynamik I 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul ist in acht Kapitel gegliedert. Nach der Vermittlung der 
allgemeinen Grundlagen werden zunächst die Aussagen des 1. und 2. 
Hauptsatzes der Thermodynamik erläutert, wobei die Zustandsgröße Entropie 
eingeführt und eine Aufteilung der Energie in Exergie und Anergie 
vorgenommen wird. Danach erfolgt eine Einführung in die 
thermodynamischen Eigenschaften reiner fluider Stoffe (homogene Phasen 
und Phasengleichgewicht). Anschließend werden die wichtigsten 
Kreisprozesse zur Energieumwandlung (Wärmekraftanlagen, 
Verbrennungskraftanlagen, Kältemaschinen, Wärmepumpen) anhand von 
Beispielen behandelt. Des Weiteren erfolgen kurze Einführungen in die Gebiete 
der Strömungsprozesse (Düsen, Diffusoren, Triebwerke), der Thermodynamik 
der Gemische (Gemische idealer Gase, ideale Gas-Dampf-Gemische, feuchte 
Luft) sowie der Wärmeübertragung (Wärmeleitung, konvektiver 
Wärmeübergang, Wärmedurchgang, Wärmestrahlung). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können einfache energietechnische 
Prozesse sowie einfache Strömungsprozesse mit den Mitteln der 
Thermodynamik analysieren und berechnen sowie energetisch und 
exergetisch bewerten. Die erworbenen Kenntnisse über die 
thermodynamischen Eigenschaften fluider Stoffe ermöglichen es den 
Studenten, das Verhalten fluider Stoffe zu verstehen und die für Berechnungen 
erforderlichen Stoffdaten zu beziehen. Insgesamt können die Studenten ihre 
erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten auf konkrete thermodynamische 
Problemstellungen anwenden. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Thermodynamik I (2 LVS) 
• Ü: Technische Thermodynamik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Technische Thermodynamik I (Prüfungsnummer: 

33201) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

 Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 231539-001 (Version 04) 

Modulname Grundlagen der Messtechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Grundlage der Entscheidungsfindung sowohl im 
Entwicklungsprozess als auch im Fertigungsprozess bilden messtechnische 
Verfahren. Aufbauend auf physikalischen Prinzipien zur Messwerterfassung 
werden grundlegende messtechnische Kenntnisse vermittelt, welche zur 
messaufgabenspezifischen Bewertung, zum Vergleich und somit zur Auswahl 
von Messtechnik von Nöten sind. Der Zusammenhang zwischen vorgegebenen 
Toleranzen, Aufnehmer- und Messgeräteeigenschaften sowie 
Messunsicherheit wird vorgestellt. Die vermittelten Kenntnisse werden in 
vorlesungsbegleitenden Praktika und Übungen gefestigt und angewendet. 
Weiterführende Inhalte sind: Einsatzgebiete (z. B. Maschinenbau, 
Automobilproduktion, Bauwesen, Alltag) und Aufgaben der Messtechnik, 
messtechnische Begriffe, Maßeinheiten, Funktionsweise von Aufnehmern und 
mögliche Anwendungen, Messwertübertragung und -darstellung, Bewertung 
von Messgeräten durch Kalibrieren und Eichen, Einführung in die 
Messaufgabenanalyse und -unsicherheitsberechnung sowie Vorgehensweisen 
zur Auswahl von Messgeräten und zur Auswertung von Messergebnissen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, messtechnische 
Grundbegriffe anzuwenden, Messaufgaben, Aufnehmer und Messgeräte zu 
beschreiben sowie Aufnehmer (Sensoren) messaufgabenspezifisch zu 
vergleichen, zu bewerten und auszuwählen. Die Studenten sind zudem 
befähigt, einfache Messaufgaben selbst durchzuführen, Einflussgrößen auf 
Messungen festzustellen sowie Messergebnisse und Messgeräte anhand 
dessen zu bewerten. Darüber hinaus besitzen die Studenten einführende 
Kompetenzen im Umgang mit Normalen zur Überprüfung und Bewertung von 
Messgeräten. 

Lehrformen 
 

Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Messtechnik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Messtechnik (1 LVS) 
• P: Grundlagen der Messtechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Messtechnik, bestehend aus Teil 

A: Grundlagen und Anwendung (Vorlesung und Übung) und Teil B: 
Messtechnische Praxis (Praktika) (Prüfungsnummer: 31709) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231331-013 (Version 01) 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente IV 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Dieses Modul vertieft die Kenntnisse zu Aufbau, Auslegung und 
Berechnung von komplexeren Maschinenelementen und technischen 
Systemen. 
Dazu zählen Stützlagerungen, spezielle Zahnradgetriebe, 
Umschlingungsgetriebe, Tribologie und Gleitlager, Antriebe und 
Linearführungen. Die Gestaltung von Maschinenbauteilen wird anhand von 
Gehäusen vertieft. 
Als praktische Aufgabe muss ein Zahnradgetriebe ausgelegt und gestaltet 
werden. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben vertiefte Kenntnisse zu Aufbau, 
Auslegung und Berechnung von komplexeren Maschinenelementen und 
technischen Systemen nachgewiesen und können diese auf neue 
Maschinensysteme übertragen. Sie sind befähigt, diese Kenntnisse 
weitestgehend eigenständig auf die Gestaltung und Berechnung eines 
Zahnradgetriebes unter Berücksichtigung von technischen und ökonomischen 
Aspekten anzuwenden.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente IV (2 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente IV (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I, II und III werden 
dringend empfohlen. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Beleg (Berechnung und Gestaltung eines Zahnradgetriebes, Umfang: 10 

A4-Seiten, Bearbeitungszeit: 10 Wochen) mit 15-minütiger mündlicher   
Verteidigung (Prüfungsnummer: 32224) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231533-003 (Version 03) 

Modulname Steuerungs- und Regelungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In zunehmendem Maße werden Niveau und Effektivität im 
Maschinenbau von der Automatisierungstechnik geprägt. Sie beherrscht die 
Steuerung von Maschinen und Anlagen, die Automatisierung ganzer 
Fertigungsabschnitte oder die Koordination flexibler Fertigungssysteme. Für 
die Automatisierung von Maschinen und Anlagen sind die Grundlagen der 
Steuerungs- und Regelungstechnik unerlässliche Werkzeuge. Es werden 
Grundkenntnisse zur Beschreibung, Berechnung und ingenieurmäßigen 
Beherrschung der Steuerungs- und Regelungstechnik vermittelt. Ausgehend 
von Grundbegriffen und kybernetischen Grundstrukturen über 
Darstellungsarten und Rechenregeln der Boole‘schen Algebra und den 
Entwurf von einfachen, binären Ablaufsteuerungen führt die 
Lehrveranstaltung bis zur Umsetzung auf industriellen Steuerungen. Im Teil 
„Regelungstechnik“ werden der Regelkreis und seine Bestandteile analysiert 
und erste Möglichkeiten zur Beschreibung im Zeit- und Frequenzbereich 
vorgestellt. Damit lassen sich Aussagen über das Verhalten beim 
Zusammenwirken, über Stabilität und Einstellregeln ableiten. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage: 
• digitale Systeme im Allgemeinen und die programmierbare Steuerung 

(SPS) zu beschreiben, 
• sequentielle Abläufe an Produktionsmaschinen beispielhaft abzuleiten, 

diese für den Entwurf binärer Steuerungen zu analysieren und in einer SPS 
dafür ein Kontaktplan/Funktionsplan-Programm zu entwickeln, 

• Boole’sche Gleichungen zu analysieren durch Umformen und 
Vereinfachen, 

• einfache technische Systeme im Zeitbereich und im Frequenzbereich zu 
beschreiben und im praktischen Versuch zu analysieren, 

• den Grundregelkreis einschließlich Standardregler (PID) zu beschreiben, 
• das Stabilitätsproblem einzuordnen, 
• mit Einstellregeln Reglerparameter für einfache Strecken zu berechnen 

und zu prüfen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Steuerungs- und Regelungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 
• P: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Steuerungs- und Regelungstechnik 

(Prüfungsnummer: 33603) 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231431-003 (Version 02) 

Modulname FEM I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden theoretische und anwendungsbezogene 
Kenntnisse zur Finite-Elemente-Methode (FEM) im Bereich linearer 
Aufgabenstellungen vermittelt. Dabei werden einerseits die Komponenten der 
FEM als Näherungsverfahren zur Berechnung des mechanischen Verhaltens 
ausgedehnter nachgiebiger Strukturen und auch anderer Feldprobleme, z. B. 
der Wärmeleitung, behandelt. Hierzu zählen beispielsweise die Architekturen 
ebener und dreidimensionaler finiter Elemente und typische numerische 
Lösungsstrategien. Zum zweiten werden Kenntnisse zur Verwendung und 
Bedienung bestehender Programme und insbesondere zur Interpretation und 
Auswertung von Ergebnissen der Methode vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Ergebnisse aus FEM-
Berechnungen richtig zu interpretieren und deren Gültigkeitsbereich und 
Aussagekraft zu beurteilen. Darüber hinaus können sich die Studenten 
selbständig zügig und umfassend in die Bedienung von FEM-Programmen 
einarbeiten und damit Aufgabenstellungen effizient lösen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: FEM I (2 LVS) 
• Ü: FEM I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu FEM I (Prüfungsnummer: 31802) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231433-001 (Version 05) 

Modulname Strömungslehre 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Strömungslehre ist eine fundamentale Ingenieurdisziplin. Zur 
Auslegung und Entwicklung von Maschinen, Geräten und Apparaten gehört 
die Strömungslehre als Grundlage zum ingenieurtechnischen 
Handwerkszeug. Hierbei stehen oftmals das Bewegungsverhalten von 
Flüssigkeiten und Gasen sowie ihre Wirkung auf feste Bauteile im 
Vordergrund. 
Der Fokus der Vorlesung liegt dabei sowohl in der theoretischen Herleitung 
als auch in der Anwendung grundlegender Gesetzmäßigkeiten, die für die 
Technik von besonderer Bedeutung sind. Die Behandlung dieser 
theoretischen Zusammenhänge geschieht unter dem Aspekt, den Studenten 
eine tragfähige Basis für die eigenständige Lösung strömungsmechanischer 
Problemstellungen zu vermitteln. Dieses Vorhaben wird durch die Erörterung 
ausgewählter Anwendungsbeispiele unterstützt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben das für das Verständnis der 
Strömungslehre notwendige Grundlagenwissen nachgewiesen und sind in 
der Lage, dieses anzuwenden. Sie besitzen ein vertieftes Verständnis für 
Detailfragen und können strömungsmechanische Sachverhalte eigenständig 
analysieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Strömungslehre  (2 LVS) 
• Ü: Strömungslehre  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik, Physik und Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Strömungslehre (Prüfungsnummer: 32901) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231131-009 (Version 02) 

Modulname Grundlagen der Tribologie 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In dem Modul werden die wichtigsten Grundlagen zu Reibung, 
Verschleiß und Schmierung an sich bewegenden Maschinenelementen 
vermittelt. Die Studenten lernen Methoden zur Reibungs- und 
Verschleißminderung kennen, die zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von 
Maschinen und Bauteilen sowie zur Senkung des Energie- und 
Materialaufwandes beitragen. 
 
Schwerpunkte: 
• Grundlagen zu Reibung und Verschleiß im Maschinenbau 
• Tribologie trocken laufender Systeme mit Kunststoffbeteiligung 
• Gleitwerkstoffe und Schmierstoffe 
• Verwendung und Berechnung von geschmierten Tribosystemen 
• Verschleißanalyse  
• Tribologische Ermüdung in Pressverbindungen 
• Reibungsschwingungen 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, tribologische Wirkpaarungen so zu gestalten, dass 
Reibung je nach Anforderung optimiert und Verschleißerscheinungen 
minimiert werden können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Tribologie (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Tribologie (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Grundlagen der Tribologie (Prüfungsnummer: 

32226) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231131-001 (Version 04) 

Modulname Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik   

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul wird ein grundlegender Überblick über die Förder- und 
Materialflussprozesse von Stück- und Schüttgütern vermittelt. 
Schwerpunktmäßig werden dabei technische Systeme aus dem Bereich der 
Intralogistik behandelt und relevante Eigenschaften der Fördergüter sowie 
Bauweisen und Einsatzgebiete der wichtigsten Fördermittel im Überblick 
dargestellt. Anhand praktischer Beispiele werden die konstruktive Gestaltung 
und die Dimensionierung von Stetig- und Unstetigförderern gezeigt und dabei 
die neuesten Ergebnisse aus der anwendungsbezogenen Forschung genutzt. 
Die Kenntnisse werden in Übungen mit kleiner Gruppengröße vertieft. 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
• Systematik von Fördergütern, Basiselementen und Fördermitteln 
• Stetigförderer, z. B. Ketten-, Zahnriemen-, Band- und Rollenförderer 
• Unstetigförderer, z. B. Flurförderzeuge, Krane und Hebezeuge  
• Lager-, Kommissionier- und Sortiersysteme, Identifikationstechnik 
• Materialflussplanung und -steuerung 
• Grundlagen zur konstruktiven Gestaltung und Dimensionierung von 

Basiselementen und Fördersystemen sowie von Antrieben 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, 
• Funktion und Bauweise der Fördermittel und deren Anwendungsgebiete 

sowie Prozesse des intralogistischen Materialflusses zu beschreiben,  
• ausgehend von speziellen Stück- und Schüttguteigenschaften und 

technologischen Anforderungen geeignete Fördermittel selbständig 
auszuwählen und anzuwenden sowie 

• einfache Basiselemente und Fördermittel inkl. der Antriebe zu 
dimensionieren und wirtschaftlich und energieeffizient zu gestalten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik (3 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik 

(Prüfungsnummer: 31903) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231232-001 (Version 04) 

Modulname Fabrikorganisation und betriebliche Managementsysteme 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Intralogistik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Systematiken in der industriellen Produktion (Arten von Produkten, 

Unternehmenstypen, Branchen) 
• Organisation des Fabrikbetriebs: Planung/Arbeitsvorbereitung, Fertigung 

und Montage, Materialfluss/Logistik, Lean Production, Instandhaltung, 
Aufbauorganisation und Ablauforganisation 

• Fabrikplanung: Systemtheoretische Grundlagen zur Beschreibung von 
Fabriken, Vorgehen zur Planung von Produktionssystemen, Fabrik-
/Produktionsnetzwerke 

• Managementsysteme: High Level Structure von Managementsystemen 
am Beispiel von Qualitäts- und Umweltmanagement, Normen für 
Managementsysteme, Zertifizierung und Auditierung von 
Managementsystemen 

• Trends: Ressourceneffizienz und Industrie 4.0 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach Abschluss des Moduls in der 
Lage, Aufbau und Funktionen eines Produktionsbetriebs aus technischer und 
organisatorischer Sicht wiederzugeben und zu reflektieren. Sie können 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen an der Fabrikorganisation und an 
Managementsystemen beteiligten Disziplinen herstellen. Sie verfügen über ein 
ganzheitliches Verständnis für Fabrik-/Produktionssysteme und das 
Zusammenwirken von Mensch – Technik – Organisation. Sie können 
ausgewählte Aspekte der Fabrikorganisation am Beispiel gestalten. Sie haben 
ein grundlegendes Verständnis zu Aufbau und Funktionsweise von 
Managementsystemen und besitzen Kenntnisse, wie diese bewertet werden. 
Die Studenten sind mit dem Umgang und der Interpretation von 
Managementsystemnormen vertraut. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fabrikorganisation und betriebliche Managementsysteme (2 LVS) 
• Ü: Fabrikorganisation und betriebliche Managementsysteme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fabrikorganisation und betriebliche 

Managementsysteme (Prüfungsnummer: 31506) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231231-006 (Version 05) 

Modulname Arbeitswissenschaft 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Arbeitswissenschaft verfolgt die gleichberechtigten Ziele, die 
Effektivität und Effizienz von menschlicher Arbeit bzw. von Mensch-Technik-
Interaktionen zu erhöhen und Arbeitsbedingungen bzw. Technik an die 
physiologischen, psychologischen und sozialen Voraussetzungen des 
Menschen anzupassen. Das Modul stellt grundlegende 
arbeitswissenschaftliche Beschreibungs- und Erklärungsansätze sowie 
arbeitsanalytische und -gestalterische Prinzipien, Methoden und Instrumente 
vor. Diese kommen in vielen ingenieurtechnisch geprägten Berufsfeldern zum 
Einsatz und werden mit den fortschreitenden technologischen und 
organisatorischen Innovationen beständig neu- und weiterentwickelt. 
Themenschwerpunkte des Moduls sind: 
• Grundlagen zur menschlichen Arbeit und zur Mensch-Technik-Interaktion  
• Belastungs-/Beanspruchungskonzept, Grundlagen der Arbeitsphysiologie 

und -psychologie  
• Beispielhafte Gestaltungsfelder der Arbeitsorganisation 
• Grundlagen zur Arbeitssicherheit und zur gesundheitsgerechten 

Arbeitsgestaltung 
• Beispielhafte Gestaltungsfelder in der Arbeitsumwelt 
• Grundlagen der Anthropometrie  
• Grundlagen der Systemergonomie 
• Arbeitswissenschaftliche Aspekte der Wissensarbeit 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen arbeitswissenschaftliches 
Grundlagen- und Orientierungswissen für vielfältige ingenieurtechnisch 
geprägte Berufe. Sie können ausgewählte arbeitswissenschaftliche 
Methoden und Instrumente anwenden und sind in der Lage, vertiefende 
Lehrangebote zur Arbeitswissenschaft einzuschätzen und auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Arbeitswissenschaft   (2 LVS) 
• Ü: Arbeitswissenschaft  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Arbeitswissenschaft (Prüfungsnummer: 31201) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 231539-002 (Version 03) 

Modulname Geometrische Produktspezifikation 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Geometrische Produktspezifikationen enthalten die geometrische 
Beschreibung von Bauteilen und sind die Basis für die Entwicklung von 
Produkten, Simulationsanalysen, Fertigung, Messung und mehr. In diesem 
Modul werden die Regeln des internationalen Normensystems der 
Geometrischen Produktspezifikation (ISO-GPS) vermittelt und vertieft. 
Vorgehensweisen zur Tolerierung von Maß-, Form-, Richtungs-, Orts- und 
Laufeigenschaften sowie Oberflächenbeschaffenheiten (Rauheit) werden 
erläutert, Zusatzsymbole und Erweiterungsregeln zur vollständigen und 
eindeutigen Beschreibung geometrischer Eigenschaften vorgestellt. 
 
In die Seminare integrierte Übungen unterstützen die Anwendung der 
erworbenen Kenntnisse. Gleichzeitig festigen Diskussionen innerhalb der 
Seminargruppe das Verständnis für das vermittelte Wissen. Einblicke in 
alternative Tolerierungskonzepte, wie z. B. der amerikanischen Norm ASME 
Y14.5, runden die Seminarinhalte ab. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, geometrische Toleranzen nach dem Stand der Technik 
ISO-GPS-konform in technische Produktspezifikationen einzutragen und 
diese zu interpretieren. Die Studenten verfügen über theoretisches und 
praktisches Wissen zur funktionsorientierten Geometriebeschreibung. Sie 
sind somit in der Lage, Einzelteile und einfache Baugruppen selbstständig zu 
tolerieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Geometrische Produktspezifikation  (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlegende Kenntnisse im Bereich Konstruktion und Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• semesterbegleitende Projektarbeit (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbeitungs-

zeit: 6 Wochen) mit 20-minütiger Projektpräsentation im Rahmen des 
Seminars zu den Inhalten des Moduls (Prüfungsnummer: 31724) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer 250110-001 (Version 01) 

Modulname Grundlagen der Informatik I 

Modulverantwortlich Direktor des Fakultätsrechen- und Informationszentrums der Fakultät für 
Informatik  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Einführung in Aufbau und Wirkungsweise von Digitalrechnern 
• Einführung in eine konkrete höhere Programmiersprache 
• Umsetzung numerischer Algorithmen, Rekursion 
• einfache Sortier- und Suchalgorithmen 
• Einführung in die Technologie der Softwareentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, einfache Algorithmen zu 
entwerfen, in einer modernen Programmiersprache umzusetzen und damit 
Aufgaben aus den Gebieten der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der 
Mathematik und der Naturwissenschaften zu lösen. Sie verwenden dabei 
einfache Such- und Sortieralgorithmen, numerische Verfahren sowie 
rekursive Funktionen. Weiterhin können sie den Entwicklungsablauf bei der 
Softwareentwicklung auf einfache Problemstellungen anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Informatik I  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Informatik I  (1 LVS) 
• P: Grundlagen der Informatik I  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Dieses Modul ist verwendbar in: 
• Nebenfach der Bachelorstudiengänge der Fakultäten für Maschinenbau 

und Wirtschaftswissenschaften 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• Anfertigung eines Beleges (syntaktisch und semantisch korrekte 

Programme in einer höheren Programmiersprache im Umfang von 250 
– 750 Quelltextzeilen) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Informatik I (Prüfungsnummer: 

51101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

941



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

  

Ingenieurwissenschaftliches Vertiefungsmodul 

Modulnummer NW02 

Modulname Allgemeine Chemie 

Modulverantwortlich Professur Materialien für innovative Energiekonzepte  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Allgemeine Chemie 
• Atombau, Aufbau der Elektronenhülle und des Periodensystems der 

Elemente, chemische Bindung, Bindungstheorien, Molekülbau und 
Strukturformeln 

• Säuren und Basen 
• Allgemeiner Aufbau von Festkörpern  
• Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle 
• Übersichten über die chemischen Eigenschaften ausgewählter Elemente 
• Grundlagen der Kinetik und Thermodynamik 
• Reaktionsgleichungen 
• Stoff- und Energiebilanz 
 
Qualifikationsziele: Das angeeignete Wissen über grundlegende chemische 
Gesetzmäßigkeiten versetzt die Studenten in die Lage, quantitative und 
qualitative chemische Zusammenhänge zu erkennen. Sie lernen den 
grundlegenden Aufbau der Materie kennen und können anhand der Theorien 
zum Atomaufbau auf die Eigenschaften chemischer Elemente und 
Verbindungen schließen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Allgemeine Chemie  (2 LVS) 
• Ü: Allgemeine Chemie  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang Chemie, Chemie im Nebenfach in 
naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen und technischen 
Studiengängen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Allgemeine Chemie und 6 Aufgabenkomplexe 

zur Übung (Bearbeitungszeit: 1 Woche je Aufgabenkomplex) 
(Prüfungsnummer: 14301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136001-001 (Version 02) 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Ausbau der sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Bezug auf 
studien- und berufsorientierte Sachverhalte und Situationen, Vermittlung der 
signifikanten Unterschiede mündlicher und schriftlicher Kommunikation 
(Textsorten, angemessenes Register), Schreiben von 
Bewerbungsdokumenten; 
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und 
beinhaltet eine fachsprachliche Komponente. 

Qualifikationsziele: Sicherheit in der Bewältigung typischer Situationen des 
akademischen Alltags (Vorstellen von Personen und Aufgabenfeldern, 
Benennen und Beschreiben akademischer Strukturen, etc.) und 
Weiterentwicklung der Lese- und Hörstrategien; 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit 
fachsprachlicher Orientierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1 Study-related standard situations  (4 LVS)

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

• Vorkenntnisse der englischen Sprache, i.d.R. Abiturniveau
• Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung)

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche  Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kurs 1 (Prüfungsnummer: 91201)
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung
mindestens „ausreichend“ ist.

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136001-003 (Version 02) 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation IIa (Niveau B2) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: selbstständige Recherche, Lesen und sprachliche Auswertung 
fachspezifischer Texte sowie Anwendung in der fachlichen Diskussion, 
Textanalyse und -produktion (Verfassen formaler Schreiben, Fachaufsätze), 
Vertiefung des akademischen/berufsspezifischen Fachwortschatzes in 
ausgewählten Teilgebieten, Leiten von Beratungen und Diskussionen; 
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und 
beinhaltet eine fachsprachliche Komponente. 
 
Qualifikationsziele: Sicherheit in der Verwendung der Fachterminologie und 
im Lesen von Fachtexten, Darstellen von Sachverhalten und Führen von 
Diskussionen zur Thematik, sprachliche Bewältigung des mündlichen und 
schriftlichen Informationsaustausches; 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit 
fachsprachlicher Orientierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 2 English for specific purposes  (4 LVS)                                                                               

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Abschluss des Moduls Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau 
B2)  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung im Anschluss an zwei 

Gruppendiskussionen im Rahmen des Leseprojekts in Kurs 2 
(Prüfungsnummer: 91202) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

944



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills  

Modulnummer 136005-001 (Version 02) 

Modulname Französisch I (Niveau A1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Französisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache (Lexik, 

Grammatik, Phonetik) und landeskundlichen/kulturellen Besonderheiten 
• Lexik zu einfachen Themen: Familie und Freunde, Sprachkenntnisse, 

Tagesablauf, Essgewohnheiten, Freizeitbeschäftigungen, 
Wohnort/Unterkunft 

• Grammatische Strukturen: Artikel, Substantive, Adjektive, Adverbien, 
Zeitformen (présent und passé composé), Personalpronomen, 
Verneinung 

• Kommunikationsstrukturen: sich und andere vorstellen/beschreiben, 
Wege beschreiben/erfragen, einfache Ziele ausdrücken, über 
Vergangenes berichten 

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Sie können sich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen.  
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1  (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kurs 1 (Prüfungsnummer: 91301) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022   

945



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136009-001 (Version 02) 

Modulname Spanisch I (Niveau A1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Spanisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
• Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache (Lexik, 

Grammatik, Phonetik) und landeskundlichen/kulturellen Besonderheiten 
• Lexik zu einfachen Themen: Familie und Freunde, Sprachkenntnisse, 

Tagesablauf, Essgewohnheiten, Freizeitbeschäftigungen, 
Wohnort/Unterkunft 

• Grammatische Strukturen: Artikel, Substantive, Adjektive, Adverbien, 
Zeitformen (presente und pretérito perfecto), Personalpronomen, 
Verneinung 

• Kommunikationsstrukturen: sich und andere vorstellen/ beschreiben, 
Wege beschreiben/erfragen, einfache Ziele ausdrücken, über 
Vergangenes berichten 

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Sie können sich und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen.  
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1  (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
Anrechenbare Studienleistung:  
• 90-minütige Klausur zu Kurs 1 (Prüfungsnummer: 91601) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136010-003 (Version 02) 

Modulname Tschechisch III (Niveau A2/B1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Slawische Sprachen des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Erweiterung der Lexik und der grammatischen Kenntnisse 
• Landeskundliche/kulturelle Besonderheiten 
• Lexik: Technik und Medien, Kleidung, Lebensphasen und Beziehungen 
• Grammatische Strukturen: Imperativ, Nebensätze  
• Kommunikationsstrukturen: in kodifizierten Situationen zurechtkommen, 

Anweisungen/Befehle erteilen, Ratschläge/Empfehlungen geben, über 
Zukunft sprechen, über Vergangenes berichten 

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe A2/B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können mündlich und schriftlich die 
Hauptpunkte verstehen, wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Universität, 
Freizeit usw. geht. Sie können sich einfach über bekannte Themen und 
persönliche Interessengebiete äußern. Sie können über Erfahrungen 
berichten und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen geben. 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe A2/B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 3  (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Abgeschlossener vorausgehender Kurs 2 oder Einstufungstest 
(Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kurs 3 (Prüfungsnummer: 92103) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136010-004 (Version 02) 

Modulname Tschechisch IV (Niveau B1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Slawische Sprachen des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Konsolidierung und Erweiterung der Sprachkenntnisse 
• Vertiefung der Lexik im Bereich Beruf und Studium 
• Landeskundliche/kulturelle Besonderheiten 
• Grammatische Strukturen: Passiv, Nebensätze, Pluraldeklination 
• Kommunikationsstrukturen: Meinungen/Vorlieben der anderen und die 

Umfrageergebnisse präsentieren und diskutieren, unterschiedliche 
Beiträge, Ereignisse und Projekte vorstellen und bewerten, über 
Lebensstile diskutieren 

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erreichen im Rahmen des Niveaus B1 die 
Fähigkeit, sich zusammenhängend sowohl mündlich als auch schriftlich über 
persönliche Interessengebiete und Themen zu äußern. Sie können 
Hoffnungen und Ziele sowie Begründungen und Erklärungen differenziert 
abgeben.  
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 4  (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Abgeschlossener vorausgehender Kurs 3 oder Einstufungstest 
(Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kurs 4 (Prüfungsnummer: 92104) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist.  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136004-001 (Version 02) 

Modulname Deutsch als Fremdsprache – Fachkommunikation I (Niveau C1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für 
Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Konzentration auf die Vermittlung von Wortbildungsmodellen sowie auf 

Erweiterung und Vertiefung von Fachwortschatz im Rahmen ausgewählter 
fachübergreifender Themen  

• Übersicht über Formenbestand der Zielsprache mit Bezug auf studien- und 
berufsbezogene Situationen  

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und 
beinhaltet eine fachsprachliche Komponente. 
 
Qualifikationsziele: 
• sprachliche Bewältigung studien- und berufsrelevanter Situationen 
• Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Fachsprachgebrauch 
• Befähigung zur Analyse und Interpretation landes- und kulturspezifischer 

Gegebenheiten 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit 
fachsprachlicher Orientierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Fachkommunikation I (4 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Nachweis über Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen (GER) oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
Anrechenbare Studienleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Fachkommunikation I (Prüfungsnummer: 91810) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird i.d.R. in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 136004-009 (Version 02) 

Modulname Deutsch als Fremdsprache V (Niveau C1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Deutsch als Fremdsprache des Zentrums für 
Fremdsprachen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
• Kommunikative Situationen und Aufgaben zu interkulturellen Themen 

und zu studien- und berufsorientierten Sachverhalten und Situationen  
• Vermittlung von Unterschieden mündlicher und schriftlicher 

Kommunikation  
• Festigung der grammatikalischen Formen von Konjunktiv I und 

Konjunktiv II, Funktionsverbgefügen, Angabesätzen und nominalen 
Angaben der deutschen Sprache, von Varianten des subjektiven 
Gebrauchs der Modalverben 

Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
 
Qualifikationsziele:  
• weitgehende Sicherheit in der Bewältigung sprachlicher Anforderungen: 

Verstehen eines breiten Spektrums anspruchsvoller längerer Texte und 
Erfassen ihrer impliziten Bedeutungen  

• spontane und fließende sprachliche Äußerungen 
• klare, strukturierte und ausführliche Äußerungen zu komplexen 

Sachverhalten und dabei angemessene Verwendung verschiedener 
Mittel zur Textverknüpfung  

• wirksamer und flexibler Gebrauch der Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben bzw. in Ausbildung und Studium 

Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung.  
• Ü: Kurs 5 (4 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Abgeschlossener vorausgehender Kurs 4 oder Einstufungstest 
(Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kurs 5 (Prüfungsnummer: 91807) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand 
 

Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS 
(60 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer HSW01 

Modulname Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Studien- und Berufserfolg sind insbesondere von erfolgreichem 
Zeitmanagement und effizienter Arbeitsorganisation abhängig. Das Modul 
behandelt das Setzen von kurz- und langfristigen Zielen, Techniken der 
Planung und Möglichkeiten der Stressbewältigung. Theoretische Inhalte 
werden durch praktische Übungen ergänzt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen Wissen über die Grundlagen 
effektiver und selbst gesteuerter Arbeit. Sie kennen Methoden des 
Goalsettings, Techniken der Zeitplanung und Möglichkeiten der 
Stressbewältigung. Die Studenten sind in der Lage, die zeitlichen und 
organisationalen Anforderungen ihres beruflichen Settings einzuschätzen, 
zu reflektieren und entsprechend in ihrem Handeln zu berücksichtigen. Sie 
können für berufliche Aufgaben eigenständig Arbeitspläne mit Teilzielen 
entwickeln und diese umsetzen.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Zeitmanagement und Arbeitsorganisation (2 LVS) 
 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine 
Einführungsveranstaltung und zwei 2-tägige Blocktermine.  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• Hausarbeit (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 Wochen) zum 

Inhalt des Moduls (Prüfungsnummer: 82422) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer HSW02 

Modulname Präsentation und Gesprächsführung 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Präsentation eigener Arbeiten und der eigenen Person sind 
ebenso wie das Führen von Gesprächen wichtige Elemente des 
Berufsalltages. Im Modul werden Grundlagen der Kommunikation vermittelt. 
Behandelt werden Selbstdarstellungstechniken und ihre Wirkung. Die 
Übungen zielen daraufhin, einen zur eigenen Persönlichkeit passenden 
individuellen Präsentationsstil zu finden. Die Vermittlung der Inhalte umfasst 
Theorievermittlung, Diskussionen, Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele 
und Übungen mit (z. T. Video-) Feedback. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen gängige Techniken der 
Selbstdarstellung, deren Wirkung und die Grundlagen der Kommunikation. 
Sie sind in der Lage, ihre Stärken und Schwächen in der Selbstpräsentation 
einzuschätzen, zu reflektieren und darauf abgestimmt einen individuellen 
Präsentationsstil zu entwickeln. Die Studenten können in beruflichen Settings 
zielgerichtet kommunizieren und eigene Positionen nachvollziehbar 
präsentieren.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar.  
• S: Präsentation und Gesprächsführung  (2 LVS) 
 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine 
Einführungsveranstaltung und zwei 2-tägige Blocktermine. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation mit Diskussion zum Inhalt des Moduls 

(Prüfungsnummer: 82404) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 

  

952

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________

Nr. 22/2022 vom 3. Juni 2022 



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 
 
Modulnummer HSW03 

Modulname Kommunikation und Führung 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Das Modul beschäftigt sich mit der Kommunikation im 
Führungskontext. Behandelt werden Führungsstile, 
Verhandlungsgespräche mit Geschäftspartnern sowie 
Mitarbeitergespräche (Zielvereinbarungen, Leistungsrückmeldungen, 
Konfliktklärung, Motivation etc.). Themen sind dabei: 
Kommunikationsmodelle, Gesprächsplanung und -steuerung, aktives 
Zuhören und Fragetechniken sowie Stile der Selbstpräsentation. 
Theoretische Hintergrundinformationen werden durch praktische Übungen 
ergänzt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen Basiswissen zur 
Kommunikation im Führungskontext. Sie haben einen Überblick über 
verschiedene Führungsstile, Möglichkeiten der Selbstpräsentation und die 
Grundlagen der Verhandlung und Mitarbeiterkommunikation. Sie kennen 
gängige Kommunikationsmodelle, Gesprächsformen und 
Kommunikationstechniken. Die Studenten können dieses Wissen 
selbstständig zur Planung und Durchführung von Gesprächen im 
Führungskontext einsetzen. Sie sind in der Lage, die kommunikativen und 
sozialen Anforderungen ihres beruflichen Settings zu reflektieren und bei 
ihrem Handeln zu berücksichtigen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Kommunikation und Führung  (2 LVS) 
 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine 
Einführungsveranstaltung und zwei 2-tägige Blocktermine. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation mit Diskussion zum Inhalt des Moduls 

(Prüfungsnummer: 82424) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 260000-103 (Version 01) 

Modulname Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung für technisch 
orientierte Studiengänge 

Modulverantwortlich Professur BWL I – Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung 
Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling 
Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre (BWL)  
• Güterkreisläufe, personelle, rechtliche und technisch-ökonomische 

Strukturen von Unternehmen 
• Ziele und Zielstrukturen in Unternehmen/Betrieben 
• Betriebliche Prozesse und Entscheidungssituationen in diesen Prozessen 
• Nachhaltigkeitsausrichtung von Unternehmen/Organisationen 
• Grundlagen von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und 

Buchführung 

Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, zentrale Begriffe, Konzepte und Methoden der 
Betriebswirtschaftslehre zu erklären, diese auf praktische Fälle anzuwenden 
sowie grundlegende betriebswirtschaftliche Zusammenhänge darzustellen und 
diese in den Kontext einer nachhaltigen Entwicklung einzuordnen. 
Zudem können sie die Buchungstechnik für einfache Geschäftsvorfälle 
anwenden und die Möglichkeiten einschätzen, die Buchführung automatisiert 
durchzuführen. Sie sind in der Lage, Bilanz und GuV für Unternehmen aus der 
Buchführung abzuleiten. Darüber hinaus können sie erklären, was Bilanz und 
GuV allgemein über das Unternehmen aussagen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung für 

technisch orientierte Studiengänge  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung für 

technisch orientierte Studiengänge  (1,5 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar):  
• Bearbeitung einer Aufgabe zur Vorlesung Grundlagen der 

Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung für technisch orientierte 
Studiengänge sowie Bearbeitung von 5 Aufgaben zur Übung Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre und der Buchführung für technisch orientierte 
Studiengänge. Die Prüfungsvorleistung ist bestanden, wenn mindestens 
50 % der in allen Aufgaben erwerbbaren Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der 

Buchführung für technisch orientierte Studiengänge (Prüfungsnummer: 
61118) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
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Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Fremdsprache/Softskills 

Modulnummer 231131-010 (Version 04) 

Modulname Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul werden neben den wichtigsten Prinzipien zur 
Versuchsdurchführung Möglichkeiten zur Strukturierung, Visualisierung und 
Präsentation von wissenschaftlichen Daten gezeigt. Anhand praktischer 
Beispiele wird das systematische Vorgehen bei der Bearbeitung 
wissenschaftlicher Aufgabenstellungen und der Präsentation von Ergebnissen 
vermittelt.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, Methoden zur 
Datenorganisation, Analyse und Interpretation selbstständig anzuwenden, 
aber auch sich in diesen Methoden selbstständig weiter zu vertiefen. Sie sind 
in der Lage, vergleichende Messreihen automatisiert zu vergleichen und erste 
einfache Algorithmen selbst zu entwickeln. Sie sind in der Lage, 
Versuchsabläufe in allen Teilschritten zu analysieren oder auch selbst zu 
planen. Sie können eine Script-Sprache zur Algorithmenentwicklung 
anwenden. Die Studenten sind in der Lage, ihre wissenschaftlichen 
Ergebnisse vor einem Fachpublikum darzulegen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• Belegarbeit in Form einer selbstständigen Programmierung mithilfe von 

Tutorials und Beispieldaten (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbeitungszeit: 8 
Wochen) mit 45-minütigem Kolloquium bestehend aus einer 15-minütigen 
Präsentation der Belegarbeit auf der Grundlage der errechneten Daten und 
Diagramme sowie einer anschließenden 30-minütigen fachlichen 
Diskussion der Daten und der Vorgehensweise (Prüfungsnummer: 31906) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Berufsfeldmodul Konstruktionstechnik / 
Berufsfeldmodul Angewandte Mechanik 

Modulnummer 231431-005 (Version 03) 

Modulname Experimentelle Mechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt Grundlagen und Anwendungen von Verfahren 
und Systemen zur messtechnischen Erfassung mechanischer Größen. Die 
darauf basierenden experimentellen Ergebnisse sind beispielsweise für die 
Strukturanalyse, Werkstoffcharakterisierung und Validierung erforderlich. 
Lehrinhalte sind sowohl Punkt- als auch Feldmessverfahren. Der 
überwiegende Teil der in der Vorlesung behandelten Themen wird in 
Laborpraktika vertieft und angewandt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennt der 
Student moderne und theoretisch anspruchsvolle experimentelle Verfahren 
und Systeme zur Messung bzw. Auswertung mechanischer Größen und kann 
diese anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Experimentelle Mechanik  (2 LVS) 
• P: Experimentelle Mechanik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Experimentelle Mechanik (Prüfungsnummer: 

31808) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Berufsfeldmodul Konstruktionstechnik 

Modulnummer 231032-001 (Version 04) 

Modulname Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung 
hydraulischer und pneumatischer Antriebselemente im Maschinenbau 
vermittelt. Aufbauend auf den physikalischen Grundlagen werden die 
Berechnungsgrundlagen abgeleitet. Dem schließen sich Ausführungen zum 
Aufbau und zur Funktionsweise der wichtigsten Bauelemente an. Die 
Lehrveranstaltung wird abgerundet mit Projektierungs- und 
Dimensionierungsrichtlinien. Ein Praktikum ergänzt die Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Durch dieses Modul sind die Studenten in der Lage, 
Problemstellungen der Fluidtechnik mit geeigneten Modellen mathematisch 
zu beschreiben. Sie können die Funktionsweise von fluidtechnischen Geräten 
erklären und diese anforderungsgerecht auswählen. Somit sind die Studenten 
befähigt, hydraulische und pneumatische Systeme und Anlagen zu 
analysieren und zu berechnen sowie zugehörige Schaltpläne zu entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik und Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

(Prüfungsnummer: 33107) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Berufsfeldmodul Konstruktionstechnik / 
Berufsfeldmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 231733-010 (Version 01) 

Modulname Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aufbauend auf einer umfangreichen Systematik werden die zur 
Berechnung und Simulation von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben 
erforderlichen fundamentalen Kenntnisse vermittelt. Schwerpunkte sind: 
• Systematik und Bauformen 
• Klassifizierung von Bewegungsaufgaben und -systemen 
• Grafische Methoden und analytische Verfahren zur kinematischen,  

kinetostatischen und numerischen Beschreibung von Mechanismen, 
auch hinsichtlich ihrer CAD- und MKS-Anwendung 

• Grundlagen der Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen 
 
Qualifikationsziele: Das generelle Ziel dieses Moduls besteht im Erwerb des 
notwendigen methodischen Grundlagenwissens bezüglich der strukturellen, 
kinematischen und kinetostatischen Gesetzmäßigkeiten und Verfahren, 
welche zur Beurteilung und Berechnung nichtlinearer Antriebs- und 
Bewegungssysteme von entscheidender Bedeutung sind. Die Studenten 
können, ausgehend von den theoretischen Zusammenhängen und unterstützt 
durch viele Applikationsbeispiele, einerseits effiziente grafisch-orientierte 
Auslegungsverfahren, auch im Umfeld der CAD-Systeme, optimal anwenden 
und andererseits das Bewegungsverhalten bis hin zum Kraftfeld und den 
Gelenkkräften auch analytisch für komplexe Getriebestrukturen beschreiben. 

  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 

(Prüfungsnummer: 32306) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Konstruktionstechnik 

Modulnummer 231331-003 (Version 04) 

Modulname Rechnerunterstütztes Konstruieren 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Konstruktionsprozessbegleitende Methoden und Algorithmen für 

Softwarewerkzeuge 
• Datenmanagement und Datenverwaltung im Produktlebenszyklus 

(PDM/EDM) 
• Praktische Anwendung des computerunterstützten 

Konstruktionsprozesses inkl. Entwicklung, Modellierung, 
Mehrkörpersimulationen sowie FEM-Beanspruchungsanalysen, 
Optimierung und durchgängiger Datenkonzepte 

 
Qualifikationsziele: Beherrschen digitaler Konstruktions- und 
Entwicklungswerkzeuge 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnerunterstütztes Konstruieren  (1 LVS) 
• Ü: Rechnerunterstütztes Konstruieren  (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Konstruktionslehre/Maschinenelemente I (Volumenmodellierung, 
Baugruppen- und Zeichnungserstellung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Prüfung (30 Minuten schriftlicher Teil und 120 Minuten 

praktischer Teil am Rechner) zu Rechnerunterstütztes Konstruieren 
(Prüfungsnummer: 32008) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Konstruktionstechnik 

Modulnummer 231331-002 (Version 05) 

Modulname Methodisches Konstruieren 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt den Studenten grundlegende Methoden und 
Hilfsmittel zum Entwickeln und Konstruieren von Maschinen und deren 
Baugruppen. Es werden Kreativitätstechniken behandelt, die den 
Konstrukteur beim Finden von Lösungen unterstützen. Darüber hinaus 
werden Grundlagen des methodisch-systematischen Konstruierens an Hand 
der einzelnen Phasen des Konstruktionsprozesses behandelt. Die Studenten 
erhalten einen Einblick in die konstruktionsbegleitende Kostenrechnung.  
Schwerpunkte: 
• Kreativitätstechniken 
• Planen des Produktes 
• Methodisches Vorgehen beim Konstruieren 
• Konstruktionskataloge, Stücklisten 
• Produktklassifizierung 
• Simultaneous Engineering 
• Einführung in die Kostenrechnung 
• Rechnereinsatz in der Konstruktion 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können innovative Aufgabenstellungen im 
Team ohne fachliche Anleitung lösen. Ebenso sind sie in der Lage, 
Konstruktionen kritisch hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Methodisches Konstruieren  (2 LVS) 
• Ü: Methodisches Konstruieren  (1 LVS) 
• P: Methodisches Konstruieren  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I-III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Beleg als Gruppenarbeit (Gruppe zu je 4 Studenten, Umfang: ca. 3 Seiten 

je Student, Bearbeitungszeit: 10 Wochen) mit 15-minütiger mündlicher 
Verteidigung je Student zu Methodisches Konstruieren 
(Prüfungsnummer: 32225) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Produktionstechnik 

Modulnummer 231537-004 (Version 03) 

Modulname Umformtechnik  

Modulverantwortlich Professur Umformendes Formgeben und Fügen 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aufbauend auf mathematisch-physikalischen Grundkenntnissen 
sowie dem Modul Fertigungslehre werden vertiefende Kenntnisse der 
Umform- und Zerteiltechnik, Methoden der Kraft-, Arbeits- und 
Leistungsberechnung und deren Anwendung an ausgewählten Umform- und 
Schneidverfahren vermittelt. Die wesentlichen Verfahren werden in ihren 
Verfahrensprinzipien, den Verfahrensgrenzen, den eingesetzten Werkstoffen, 
den Einflussgrößen, den Werkzeugen und der Einordnung in den 
Gesamtprozess der Einzelteilfertigung behandelt. 
Der Inhalt der Vorlesung besteht weiterhin darin, den Hörern neben einem 
Überblick über die genannte Verfahrensgruppe auch Kriterien für eine 
effiziente Verfahrenswahl aufzuzeigen. So entscheidet schlussendlich die 
Auswahl des jeweiligen Verfahrens und dessen Parameterabstimmung über 
den technologischen und wirtschaftlichen Erfolg der Fertigung. 
Neben der Lehre des theoretischen Wissens zu umformenden und 
trennenden Verfahren werden anwendungsnahe Übungen begleitend 
durchgeführt. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studenten 
in der Lage: 
• Einschätzungen der Umformbarkeit von Werkstoffen anhand von 

Standard-Prüfwerten oder technologischen Prüfverfahren 
durchzuführen, 

• Umform- und Zerteilverfahren zu beschreiben und hinsichtlich ihrer 
Einsatzbedingungen und -grenzen zu bewerten, 

• analytische Berechnungen für die Hauptumformverfahren bzgl. Kraft- 
und Arbeitsbedarf durchzuführen und für den Einsatz des Verfahrens zu 
nutzen, 

• Beanspruchungen der Werkstücke durch das Umformverfahren 
einzuschätzen (Zug- oder Druckbeanspruchung, ein- oder 
mehrdimensional), 

• Einschätzungen der umformtechnischen Herstellung bzw. eine 
Variantenbetrachtung und die Einordnung in die Prozesskette der 
Bauteilfertigung vorzunehmen sowie 

• anwendungsbedingt eine effiziente Prozessauslegung der gewählten 
Fertigungstechnologie durchzuführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Umformtechnik  (2 LVS) 
• Ü: Umformtechnik  (1 LVS) 
• P: Umformtechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik, Physik und Fertigungslehre 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Umformtechnik (Prüfungsnummer: 33617) 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Produktionstechnik 

Modulnummer 231533-026 (Version 01) 

Modulname Flexible trennende Fertigungsverfahren 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aufbauend auf Grundkenntnissen der Module Fertigungslehre und 
Produktionssysteme werden vertiefende Kenntnisse zu den trennenden 
Fertigungsverfahren vermittelt. Hierbei wird insbesondere auf die CNC 
geführten Fertigungsverfahren eingegangen, welche durch ihre freie 
Programmierbarkeit eine hohe geometrische Flexibilität aufweisen. 
Die wesentlichen Verfahren werden in ihren Verfahrensprinzipien, den 
Verfahrensgrenzen und insbesondere hinsichtlich der praxisorientierten 
Umsetzung behandelt. 
Der Inhalt der Vorlesung besteht darin, die entscheidenden Kenngrößen 
aufzuzeigen und die aufbauende Prozessgestaltung anhand von Beispielen zu 
vertiefen. Dabei wird auf die häufig angewandten trennenden Verfahren 
Drehen, Fräsen, Bohren sowie das Wasserstrahlschneiden als flexibles 
Strahlschneidverfahren eingegangen. 
Neben der Lehre des theoretischen Wissens liegt der Fokus insbesondere auf 
anwendungsnahen Übungen und selbstständigen Praktika zur Erprobung und 
Festigung des erlernten Wissens. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• vertieftes Wissen zu den trennenden Fertigungsverfahren zur 

Prozessgestaltung anzuwenden und Prozessfolgen sinnhaft aufzubauen, 
• Kenngrößen nach qualitativen Zielgrößen und ökonomischen und 

ökologischen Kriterien auszuwählen, 
• Prozesslasten für die Verfahren Drehen, Fräsen und Bohren zu berechnen, 

um darauf aufbauend die notwendigen Maschinenleistungen und 
Spannkräfte zu prüfen, 

• manuelle CNC-Programmierung für formende Verfahren selbstständig 
umzusetzen und selbstständig eine Fertigung mittels 
Wasserstrahlschneidens durchzuführen, 

• die Grundzüge der werkstattorientierten Programmierung WOP zur 
zyklenbasierten spanenden Bauteilbearbeitung wiederzugeben und 
anzuwenden sowie 

• anwendungsbedingt eine effiziente Prozessauslegung der gewählten 
Fertigungstechnologie selbst durchzuführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Flexible trennende Fertigungsverfahren  (2 LVS) 
• Ü: Flexible trennende Fertigungsverfahren  (1 LVS) 
• P: Flexible trennende Fertigungsverfahren  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Fertigungslehre und Produktionssysteme 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Flexible trennende Fertigungsverfahren 

(Prüfungsnummer: 33610) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Produktionstechnik 

Modulnummer 231533-024 (Version 03) 

Modulname Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Am Beispiel von funktionsbestimmenden Werkzeugmaschinen-
Baugruppen und auf Basis technologischer Anforderungen wird das 
methodische Vorgehen bei der Auswahl des Funktionsprinzips, dem Entwurf 
der Baugruppe einschließlich Entwurfsrechnung, der konstruktiven 
fertigungsgerechten Gestaltung sowie der Nachrechnung erlernt und in 
entsprechenden Übungen vertieft. Dabei steht das methodische 
ingenieurwissenschaftliche Vorgehen im Vordergrund. Als Beispiele werden 
werkzeugmaschinenspezifische Haupt- und Nebenantriebe für rotierende und 
geradlinige Bewegungen, Wälzführungen sowie Hauptspindeln mit 
verschiedenen Lagerungsarten einschließlich Schmierung, Dichtung, 
Werkzeugaufnahme und Sensorik gewählt. Im Themengebiet Vorrichtungen 
wird eine Vorrichtung für die spanende Fertigung unter praxisnahen 
Bedingungen konzipiert, ausgelegt und fertigungsgerecht konstruiert. Auf der 
Basis einer Werkstückzeichnung und einer für dieses Werkstück vorgegebenen 
Bearbeitungsaufgabe liegt der Schwerpunkt auf der Festlegung des Bestimm- 
und Spannprinzips und dem praxisbezogenen Entwurf und der Konstruktion 
einer Vorrichtung in einem CAD-System. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen in ihrem Aufbau zu beurteilen 

und selbstständig zu entwickeln, 
• bekannte und neuartige Funktionsprinzipien zu analysieren, abzuwandeln, 

zu kombinieren und auf die von ihnen zu lösende Aufgabe anzuwenden, 
• das erworbene Methodenwissen und die damit verbundenen analytischen 

sowie kombinatorischen Fähigkeiten bei der Lösung in anderen Bereichen 
anzuwenden, 

• auf Basis technologischer Anforderungen eine Fertigungsvorrichtung 
selbstständig in einem CAD-System zu entwerfen und eine praxisgerechte 
Konstruktion anzufertigen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Übung. 
• S: Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen (2 LVS) 
• Ü: Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik, Produktionssysteme, 
Maschinenelemente und Fertigungslehre 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Werkzeugmaschinen-Baugruppen und 

Vorrichtungen (Prüfungsnummer: 33620) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Produktionstechnik 

Modulnummer 231533-004 (Version 03) 

Modulname Angewandte Regelungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In zunehmendem Maße werden Niveau und Effektivität im 
Maschinenbau von der Automatisierungstechnik geprägt. Sie beherrscht die 
Steuerung und Regelung von Maschinen und Anlagen, die Automatisierung 
ganzer Fertigungsabschnitte oder die Koordination flexibler 
Fertigungssysteme. Für den Umgang mit geregelten elektromechanischen, 
hydraulischen und pneumatischen Achsen ist die Angewandte 
Regelungstechnik ein unerlässliches Werkzeug. Es werden Kenntnisse zur 
Beschreibung von kontinuierlichen Systemen im Zeit- und Frequenzbereich 
vermittelt sowie die Analogien der Darstellungen aufgezeigt. Den Kernpunkt der 
Lehrveranstaltung bildet die Zusammenschaltung einzelner Systeme 
(Messwert- und Stellgrößenaufbereitung, Sollwertgenerierung) bis hin zum 
praktischen Regelkreis. Weiterhin werden verschiedene Methoden des 
Reglerentwurfs vorgestellt. Die Identifikation von Regelstrecken und die 
Regelkreisüberwachung runden das Modul ab. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• komplexere Systeme im Zeit- und Frequenzbereich zu kombinieren bzw. zu 

analysieren (mittels Laplacetransformation) und mit z.B. Hurwitz- oder 
Nyquistkriterium auf Stabilität zu prüfen, 

• die Komponenten des praktischen Regelkreises nach den Forderungen der 
Anwendung und der Regelstrecke zu planen und zu berechnen, 

• Einstellregeln für Regelkreise entsprechend den Anforderungen 
auszuwählen und zu berechnen (u.a. Betragsoptimum, Symmetrisches 
Optimum), 

• Reglerentwurfsverfahren (z.B. im Bodediagramm, im Pol-/Nullstellen Plan) 
mit Berücksichtigung zusätzlicher Bedingungen anzuwenden, 

• weiterführende Identifikationsmethoden (Relay Feedback) anzuwenden 
und Regelkreisüberwachungen zu erklären. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Angewandte Regelungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Angewandte Regelungstechnik (1 LVS) 
• P: Angewandte Regelungstechnik    (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Steuerungs- und Regelungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe 
von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Angewandte Regelungstechnik 

(Prüfungsnummer: 33631) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Produktionstechnik  

Modulnummer 231732-001 (Version 04) 

Modulname Fügetechnik 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt Grundlagen zu industriell eingesetzten 
Fügetechniken und deren Anwendungsmöglichkeiten an unterschiedlichen 
Halbzeugen und Fügestellengeometrien. Die Studenten erhalten darüber 
hinaus einen Überblick über die Darstellung von Fügeverbindungen in 
Fertigungsunterlagen und die Möglichkeiten zur Bewertung von 
Verbindungseigenschaften.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, Fügetechniken für 
verschiedene Anwendungsszenarien unter Berücksichtigung technologischer, 
werkstofftechnischer und gestalterischer Aspekte auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fügetechnik  (2 LVS) 
• P: Fügetechnik  (1 LVS) 
Die angebotenen Lehrveranstaltungen werden durch digitale Angebote zum 
Selbststudium ergänzt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Fügetechnik (Prüfungsnummer: 32706) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Davon entfallen 45 AS auf Präsenzveranstaltungen und 105 AS auf 
Selbststudium und Prüfungsvorbereitung. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Werkstofftechnik / 
Berufsfeldmodul Angewandte Mechanik 

Modulnummer 231832-008 (Version 01) 

Modulname Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft (für Werkstoffprüfung)/Professur 
Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde (für Werkstoff- und 
Gefügeanalyse 1) 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Studenten lernen anhand anwendungsorientierter Beispiele die 
Grundlagen zur Gefügeaus- und -umbildung kennen und sind in der Lage, 
Prozess-Struktur-Eigenschafts-Korrelationen in Werkstoffen zu interpretieren. 
Sie erlernen grundlegende methodische Ansätze und praktische Techniken 
der zerstörenden und zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und werden mit 
Hilfe aktueller Beispiele befähigt, entsprechende Messergebnisse vor dem 
Hintergrund werkstofftechnisch relevanter Fragestellungen zu bewerten. Im 
Hinblick auf die qualitative und quantitative Mikrostrukturanalyse werden 
ihnen relevante Analyseverfahren vermittelt. Sie lernen anhand 
praxisrelevanter Beispiele, materialografische Grundlagen und Methoden der 
Phasen- und Bereichsanalytik sicher anzuwenden.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben grundlegende Kenntnisse zur 
Werkstoffprüfung nachgewiesen und kennen die am häufigsten eingesetzten 
mechanischen und zerstörungsfreien Prüfverfahren, wodurch sie befähigt 
sind, die Eigenschaften von Werkstoffen und Bauteilen unter 
anwendungsnahen Bedingungen qualitativ und quantitativ zu bestimmen. Die 
Studenten können Werkstoffzustände und Gefügebestandteile mittels licht- 
bzw. elektronenoptischen bzw. spektroskopischen Verfahren erkennen. Sie 
besitzen eine solide Basis für eine zielgerichtete Entwicklung und 
weiterführende Schadensanalyse von Werkstoffen.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Werkstoffprüfung   (2 LVS) 
• V: Werkstoff- und Gefügeanalyse 1 (WGA 1) (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen im Bereich Werkstoffe (chemische Bindung, elasto-plastisches 
Materialverhalten, mikrostrukturelle Defekte, elektrische und magnetische 
Werkstoffeigenschaften), elementare technische Mechanik, Physik der 
Schwingungen und Wellen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffprüfung und Werkstoff- und 

Gefügeanalyse 1  (WGA 1) (Prüfungsnummer: 33512) 

Leistungspunkte und Noten  In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Werkstofftechnik 

Modulnummer 231833-003 (Version 03) 

Modulname Oberflächen- und Beschichtungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Es werden relevante Themen zu Beschichtungs- und 
Behandlungsprozessen vermittelt. Neben den Grundlagen werden die 
einzelnen Oberflächentechnikprozesse erläutert sowie Anwendungspotentiale 
aufgezeigt. Praktische und anwendungsbezogene seminaristische 
Veranstaltungen vertiefen das theoretisch erarbeitete Wissen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die chemisch-physikalisch-
technologischen Grundlagen der wesentlichen Prozesse der Oberflächen- 
bzw. Beschichtungstechnik einschließlich wichtiger Vor- und 
Nachbehandlungsverfahren. Sie erkennen und verstehen die grundsätzlichen 
Beziehungen zwischen den Prozesscharakteristika und den sich daraus 
ergebenden Strukturen und Eigenschaften der Schichten. Sie sind in der Lage, 
Schichtsysteme anwendungsbezogen auszuwählen und ihre Auswahl fundiert 
zu begründen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Oberflächen- und Beschichtungstechnik  (2 LVS) 
• S: Oberflächen- und Beschichtungstechnik  (1 LVS) 
• P: Oberflächen- und Beschichtungstechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen zu chemischen Bindungen, Atombau, Periodensystem der 
Elemente 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Oberflächen- und Beschichtungstechnik 

(Prüfungsnummer: 32503) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Berufsfeldmodul Werkstofftechnik / 
Berufsfeldmodul Leichtbautechnik 

Modulnummer 231831-001 (Version 03) 

Modulname Verbundwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul werden in der Vorlesung zunächst Gründe für die 
Entwicklung und den Einsatz von Verbundwerkstoffen erläutert und die 
Nutzbarkeit dieser Werkstoffgruppe für praxisrelevante Anwendungen 
abgeleitet. Die Studenten erhalten zudem einen Überblick über Herstellung, 
Eigenschaften und Einsatz von Partikeln und Fasern als 
Verstärkungskomponenten mit Bezug auf die jeweils zur Anwendung 
kommende Matrix der Verbundwerkstoffe. Werkstoffwissenschaftliche 
Grundlagen der Partikel- und Faserverstärkung werden erläutert. Ferner wird 
auf die Eigenschaften und das Einsatzpotenzial von Verbundwerkstoffen 
eingegangen.  
Das Seminar und das Praktikum verknüpfen eine praktische Aufgabe zur 
Herstellung und Charakterisierung eines Verbundwerkstoffes. Im Seminar 
erarbeiten die Studenten gemeinsam Methoden zur Herstellung von 
Verbundwerkstoffen und leiten geeignete Untersuchungsmethoden für diese 
ab. 
Die erzielten Ergebnisse werden abschließend von den einzelnen Gruppen 
präsentiert, gemeinsam diskutiert und fachlich bewertet. Im Praktikum setzen 
die Studenten die entwickelten Methoden aus dem Seminar weitgehend 
selbstständig in die Praxis um.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben weitreichende Fähigkeiten, um die 
Eigenschaften und das Einsatzpotenzial von Verbundwerkstoffen sicher 
einschätzen und anwenden zu können. Ebenso sind die Studenten in der Lage, 
die jeweils geeigneten Herstellungsprozesse für die unterschiedlichen 
Verbundwerkstoffe auszuwählen und die passenden Analyse- und 
Prüfverfahren anzuwenden, um Verbundwerkstoffe in der Gesamtheit zu 
bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Verbundwerkstoffe    (2 LVS) 
• S: Verbundwerkstoffe    (1 LVS) 
• P: Verbundwerkstoffe in der Anwendung  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Verbundwerkstoffe (Prüfungsnummer: 33306) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Werkstofftechnik 

Modulnummer 231133-003 (Version 03) 

Modulname Werkstofftechnik der Kunststoffe 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt die werkstofftechnischen Grundlagen 
hinsichtlich Struktur/Werkstoffnatur sowie thermischer, mechanischer und 
langzeitiger Eigenschaften für die Entwicklung von Kunststoffbauteilen. Im 
Modul werden zudem die werkstoffbedingten Verarbeitungsgrundlagen von 
Kunststoffen vertieft sowie Möglichkeiten zur Prüfung der 
Kunststoffeigenschaften erläutert und praktisch demonstriert. 
 
Qualifikationsziele: Der Student beherrscht die grundlegenden 
Zusammenhänge zwischen der inneren Werkstoffnatur und dem 
thermisch/mechanischen und zeitabhängigen Werkstoffverhalten von 
Thermo- und Duroplasten sowie Elastomeren. Er überblickt die wesentlichen 
Grundlagen der Struktur-Prozess-Eigenschaftsbeziehungen in der 
Verarbeitung von Kunststoffen und ist in der Lage, anwendungs- und 
konstruktionsrelevante Kennwerte zur optimalen Ausnutzung des 
Werkstoffpotentials zu ermitteln, zu beurteilen und auszuwählen, um 
Kunststoffkonstruktionen fertigungs- und anwendungsgerecht zu gestalten 
und zu dimensionieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Werkstofftechnik der Kunststoffe  (2 LVS) 
• P: Werkstofftechnik der Kunststoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse der Werkstofftechnik/Kunststofftechnik, 
naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Grundlagen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkstofftechnik der Kunststoffe 

(Prüfungsnummer: 32110) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Werkstofftechnik 

Modulnummer 231834-001 (Version 01) 

Modulname Werkstoffanalytik 

Modulverantwortlich Professur Elektronenmikroskopie und Mikrostrukturanalytik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Grundlagen und Vertiefung zu Methoden der Werkstoffanalytik 
inklusive Werkstoffmikroskopie, spektroskopische Methoden und 
Interpretation von Messergebnissen: 
• Überblick über die Methoden der Werkstoffanalytik 
• Technischer Aufbau von Geräten und Detektoren 
• Anwendbarkeit von Methoden auf spezifische Fragestellungen 
• Probenvorbereitung und Durchführung der Untersuchungen 
• Möglichkeiten der qualitativen und quantitativen Auswertung und 

Interpretation von Messergebnissen 
• Einbeziehung konkreter werkstofftechnischer und 

werkstoffwissenschaftlicher Fragestellungen 
• Einbeziehung und Vertiefung ausgewählter Untersuchungsmethoden und 

ihrer Anwendung im Rahmen von Laborpraktika 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, einen Überblick über die Methoden der 
Werkstoffanalytik zu geben und die technischen und physikalischen Prinzipien 
der Methoden vergleichend darzustellen. Außerdem können die Studenten 
anhand werkstofftechnischer Fragestellungen geeignete Methoden 
auswählen und praktisches sowie theoretisches Vorgehen von 
Probenvorbereitung bis Datenauswertung beschreiben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Werkstoffanalytik  (2 LVS) 
• S: Werkstoffanalytik  (1 LVS) 
• P: Werkstoffanalytik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Werkstofftechnik und Physik 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Das Modul ist verwendbar in ingenieurwissenschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Bachelor- und Diplomstudiengängen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffanalytik (Prüfungsnummer: 34401) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Angewandte Mechanik 

Modulnummer 231432-002 (Version 02) 
Modulname Maschinendynamik diskreter Systeme 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aufgabe der Maschinendynamik diskreter Systeme ist die Erarbeitung 
und Anwendung von Kenntnissen aus der Dynamik diskret-modellierter 
Probleme im Maschinenbauingenieurwesen. In diesem Modul werden 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die unabhängig von einer 
speziellen Maschinenart oder von einem technischen Objekt sind und auf 
beliebige Maschinen (Antriebs- und Tragsysteme) angewandt werden 
können. Die Maschinendynamik diskreter Systeme behandelt die Ermittlung 
dynamischer Kenngrößen und Eigenschaften sowie die mathematische 
Beschreibung und physikalische Erklärung dynamischer Erscheinungen und 
Effekte an Maschinen mit analytisch-rechnerischen Methoden. Die 
Grundlagen des Fachgebietes werden in den Vorlesungen vermittelt, während 
in den Übungen die allgemeinen Zusammenhänge anhand konkreter 
Übungsaufgaben umgesetzt und vertieft werden. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, dynamische Kenngrößen 
und Eigenschaften zu ermitteln und mathematisch zu beschreiben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Maschinendynamik diskreter Systeme (2 LVS) 
• Ü: Maschinendynamik diskreter Systeme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik 2 oder Technische Mechanik III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Maschinendynamik diskreter Systeme 

(Prüfungsnummer: 33001) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Berufsfeldmodul Angewandte Mechanik / 
Berufsfeldmodul Leichtbautechnik 

Modulnummer 231032-005 (Version 04) 

Modulname Grundzüge des Leichtbaus 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Ausgehend von methodischen Vorgehensweisen zur Konzeption 
technischer Systeme unter Berücksichtigung der Leichtbauweisen vermittelt 
das Modul wesentliche Prinzipien und Entwurfsregeln zur Gestaltung und 
Berechnung von Leichtbaukonstruktionen. Dazu erhält der Student einen 
umfassenden Überblick über die wichtigsten Leichtbauwerkstoffe mit ihren 
physikalischen Eigenschaften und den für die Praxis bedeutungsvollen 
Fertigungsverfahren. Diese Kenntnisse werden dabei anschließend anhand 
verschiedener Bauweisen wie Differential-, Integral- und Mischbauweise 
angewendet und näher erläutert. Komplettiert wird die Vorlesung durch das 
Gestalten von Krafteinleitungen sowie die Auswahl von geeigneten 
Verbindungstechniken für Leichtbaustrukturen und deren technologische 
Umsetzung. 
 
Qualifikationsziele: Durch das Absolvieren dieses Moduls sind die Studenten 
in der Lage, leichtbaugerechte Werkstoffe, Bauweisen und 
Fertigungsverfahren unter Beachtung gültiger Gestaltungsrichtlinien 
auszuwählen und anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundzüge des Leichtbaus (2 LVS) 
• Ü: Grundzüge des Leichtbaus (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik, Werkstofftechnik und der 
Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundzüge des Leichtbaus (Prüfungsnummer: 

33119) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Berufsfeldmodul Angewandte Mechanik 

Modulnummer 231431-008 (Version 04) 

Modulname Kontinuumsmechanik I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden Kenntnisse zur linearen 
Kontinuumsmechanik vermittelt. Als Werkzeug für eine kompakte und 
übersichtliche Darstellung der Zusammenhänge wird die Tensorschreibweise 
eingeführt. Auf dieser Basis werden die kontinuumsmechanischen 
Zusammenhänge vor dem Hintergrund einer umfassenden, aber 
anschaulichen und der Intuition zugänglichen Axiomatik erschlossen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, das Belastungs-
/Verformungsverhalten von Bauteilen zu erfassen, zu verstehen und im 
Hinblick auf das Verhalten und die Eignung des entsprechenden Bauteils zu 
beurteilen. Außerdem verfügen sie über ein vertieftes Verständnis für 
numerische Simulationsverfahren wie die Finite-Elemente-Methode und deren 
Ergebnisse. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 
• Ü: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Kontinuumsmechanik I 

(Prüfungsnummer: 31812) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Berufsfeldmodul Leichtbautechnik 

Modulnummer 231032-008 (Version 03) 

Modulname Faserverbundkonstruktion 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung der 
faserverstärkten Kunststoffe vermittelt. Aufbauend auf den Grundprinzipien 
der Faserverbunde werden die einzelnen Komponenten Faser, Matrix und 
Interface näher erläutert. Über Halbzeugformen, Faserverbundbauweisen und 
einer werkstoffmechanischen Charakterisierung werden die Grundlagen zur 
Strukturanalyse von anisotropen Verbunden sowie die Auslegung von 
Schichtverbunden erklärt. Dem schließen sich Ausführungen zu Entwurf und 
Auslegung, Verbindungs- und Krafteinleitungstechniken sowie die 
grundlegenden Fertigungstechnologien von Faserverbunden an. Die 
Lehrveranstaltung wird abgerundet mit dem Thema Naturfaserverbunde und 
Recycling. Ein Praktikum ergänzt die Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, die Grundprinzipien der 
Faserverbunde sowie die Aufgaben der Komponenten zu benennen und zu 
erläutern. Dabei wenden sie Fachbegriffe korrekt an. Sie können die 
Gestaltungsmöglichkeiten von Faserverbunden darstellen und sind in der 
Lage, anhand gegebener Bauteilanforderungen geeignete Halbzeuge und 
Herstellungsverfahren auszuwählen und ihre Auswahl mit geeigneten Kriterien 
zu begründen.  
Mit Hilfe mikromechanischer Näherungsformeln können die 
Elastizitätskennwerte einer unidirektional verstärkten Einzelschicht oder der 
Faservolumengehalt eines Laminats berechnet und eingeschätzt werden. Die 
Studenten können ein Polardiagramm interpretieren und verschiedene 
Laminataufbauten vergleichen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Faserverbundkonstruktion (2 LVS) 
• P: Faserverbundkonstruktion (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Faserverbundkonstruktion (Prüfungsnummer: 

33101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Berufsfeldmodul Leichtbautechnik 

Modulnummer 231036-001 (Version (04) 

Modulname Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen 

Modulverantwortlich Professur Textile Technologien 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In dem Modul werden Grundlagen über die Verfahren zur Herstellung 
textiler Verstärkungsstrukturen für Hochleistungs-Faser-Kunststoff-Verbunde 
vermittelt. Aus ihrer verfahrensspezifischen Charakterisierung heraus werden 
die Potenziale der textilen Verstärkungsstrukturen erläutert und im Kontext mit 
der Faserverbundkonstruktion die Möglichkeiten ihrer Verarbeitung zu 
textilverstärkten Hochleistungsbauteilen in kunststofftechnischen Verfahren 
hergeleitet. Technische Voraussetzungen und Bedingungen angewendeter 
Verfahren und die daraus folgenden Prozessparameter werden aufgezeigt, der 
unmittelbare und strikte Zusammenhang zwischen Bauteilkonstruktion und 
den daraus folgenden Forderungen zu deren fertigungstechnischer 
Umsetzbarkeit verdeutlicht, Variationen der Verfahrenskonfiguration sowie 
Aufbau und Funktionsweise verfahrenstypischer Elemente anschaulich 
gemacht. Im Rahmen der Praktika werden die gelehrten Inhalte auf ein 
praxisnahes Semesterprojekt angewandt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben Basiswissen zur sachgerechten 
Auswahl zu verarbeitender textiler und kunststofftechnischer Komponenten 
und Verfahren für die Herstellung textilverstärkter Hochleistungsbauteile 
sowie umfassendes Wissen sowohl im Bereich der verfahrens- und 
anwendungsgerechten Entwicklung textilverstärkter Hochleistungsbauteile 
als auch bei der Anwendung und Weiterentwicklung der Fertigungsprozesse 
nachgewiesen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 
• Ü: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 
• P: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• Anrechenbare Studienleistung: 15-minütige Präsentation einer 

Gruppenarbeit mit Kolloquium (je Student) zu Herstellung textiler 
Verstärkungsstrukturen (Prüfungsnummer: 34002)  

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Berufsfeldmodul Leichtbautechnik 

Modulnummer 231032-007 (Version 03) 

Modulname Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Kunststoffverarbeitung strebt neben der Integration von 
Funktionen nach ressourcen- und kostenoptimierten Prozessschritten in der 
Fertigung von Mehrkomponenten-Kunststoffbauteilen. In dem Modul erfolgt 
neben der Vermittlung von Grundlagen der Kunststoffverarbeitung die 
Beschreibung unterschiedlicher Verarbeitungsverfahren und 
Prozesskombinationen, die auf der klassischen Spritzgieß-, Extrusions- und 
Reaktionstechnik sowie dem Pressverfahren basieren. Darüber hinaus werden 
Sonderverfahren, wie die Hinterspritz- und Folientechnologie, unter Analyse 
der Vor- und Nachteile vorgestellt und anhand praktischer Beispiele erläutert. 
Darüber hinaus fokussiert das Modul auf die Verarbeitung von 
faserverstärkten Halbzeugen sowie die Konzeption und Gestaltung von 
Werkzeugsystemen für die Kunststoffverarbeitung. Die Kombination von 
verschiedenen Kunststoffen und Komponenten erfordert zudem die Kenntnis 
der Haftungsmechanismen und Konstruktionsprinzipien. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die 
Studenten über Grundkenntnisse im Bereich der Kunststoffverarbeitung und 
über Verfahrenskombinationen zur Herstellung von Mehrkomponenten-
Kunststoffbauteilen. Die Studenten sind in der Lage, ein geeignetes 
Herstellungsverfahren unter Beachtung der Funktion und Wirtschaftlichkeit 
konzeptionell auszuwählen, die prozesstechnischen Besonderheiten zu 
bewerten und die verfahrenstechnischen Parameter zielgerichtet anzupassen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (2 LVS)  
• Ü: Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (1 LVS) 
• P: Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (1 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Kunststoffverarbeitung  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 

(Prüfungsnummer: 33118) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_________________________________________________________________________________________________________
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Berufsfeldmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 232034-006 (Version 01) 

Modulname Einführung in die Automobiltechnik 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe/ 
Professur Fahrzeugsystemdesign  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Die Automobilindustrie ist ein wesentlicher Zweig der deutschen 
Industrie. In diesem Fach werden das Automobil und die dahinterstehende 
Industrie vorgestellt und grundlegende Zusammenhänge aufgezeigt. Neben 
der historischen Entwicklung wird auf den Automobilmarkt und die 
Herstellung eingegangen. Eine Übersicht zu den einzelnen Teilsystemen des 
Automobils und den Forschungs- und Tätigkeitsbereichen soll die 
Anknüpfungspunkte für die einzelnen Studiengänge aufzeigen.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die technische Bedeutung des 
Automobils als Mobilitätslösung und die wirtschaftliche Bedeutung der 
Automobilindustrie sowie deren verschiedene Geschäftsbereiche. Sie sind in 
der Lage, die einzelnen Systeme im Fahrzeug zu benennen und deren Funktion 
zu beschreiben.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Einführung in die Automobiltechnik (2 LVS) 
• S: Einführung in die Automobiltechnik (1 LVS) 
• P: Einführung in die Automobiltechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Anrechenbare Studienleistung: 30-minütiger Vortrag bestehend aus 

Präsentation mit Handout (Umfang: 6 Seiten) und Kolloquium zu einem 
Thema der Vorlesung (Prüfungsnummer: 33713) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 232034-001 (Version 05) 

Modulname Fahrwerktechnik I 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Fahrwiderstände
• Anforderungen an das Fahrwerk für Straßenfahrzeuge und mobile

Arbeitsmaschinen
• Fahrwerk mit Aufbau und Funktionsweise
o Rad/Reifen
o Achsbauweisen
o Lenkung
o Bremsen
o Federung/Dämpfung

• Erprobung (Komponentenerprobung, Fahrversuch)

Qualifikationsziele: Die Studenten haben Kenntnisse über den Aufbau des 
Fahrwerks und die Funktionsweise einzelner Komponenten nachgewiesen. 
Sie sind in der Lage, ein Anforderungsprofil für ein Fahrwerk eines 
Straßenfahrzeugs differenziert nach Klasse und Rahmenbedingungen 
(Antriebsstrang, Infrastruktur, Einsatzzweck) zu erstellen. Sie beherrschen 
die Funktionsweise der gängigen Achsmodule und Komponenten. 
Durch das begleitende Praktikum kennen die Studenten exemplarisch 
Prüfverfahren für Komponenten und Anforderungen an den Fahrversuch. Sie 
sind befähigt, differenziert nach Fahrwerkkomponente einen grundlegenden 
Versuchsplan im Rahmen einer Fahrzeugentwicklung zu erstellen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Fahrwerktechnik I (2 LVS) 
• Ü: Fahrwerktechnik I (1 LVS) 
• P: Fahrwerktechnik I (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrwerktechnik I (Prüfungsnummer: 33707)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 232034-005 (Version 04) 

Modulname Fahrzeugsystemdesign 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Mobilitätsarten und -anforderungen 
• Fahrzeugmarkt 
• Kundenanalysen 
• Produktentstehungsprozess 
• Variantenvielfalt 
• Fahrzeugphysik 
• Fahrzeugkonzepte 
• Komplexitätsmanagement 
• Plattform-, Modul-, Baukastenstrategie 
• Transportation-Design und Aerodynamik 
• Antriebstopologien 
• Fahrzeugsicherheit 
• Herausforderungen und Trends in der Fahrzeugentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben nach erfolgreichem Abschluss 
dieses Moduls grundlegende Kenntnisse über Fahrzeugarten und deren 
Gestaltung und Auslegung. Die Studenten kennen die Unterteilung in die 
verschiedenen Systembaugruppen auf Basis moderner 
Modularisierungsstrategien. 
Die Studenten können die Komponenten der Fahrzeugsysteme für 
konventionelle Antriebe benennen und unterscheiden. Weiterhin sind die 
Studenten in der Lage, die grundlegenden Wechselbeziehungen zwischen den 
Komponenten zu verstehen und den Zusammenhang mit den aktuell 
komplexen Fahrzeuggesamtsystemen herzustellen. 
Mit der Belegarbeit wird die Fähigkeit zur Anwendung bisherigen Wissens 
durch Erstellen eines Entwicklungsplans für eine Fahrzeugkomponente 
nachgewiesen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugsystemdesign (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugsystemdesign (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrzeugsystemdesign (Prüfungsnummer: 

33703) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Berufsfeldmodul Automobiltechnik 

Modulnummer 232033-008 (Version 03) 

Modulname Fahrzeugantriebsstrang  

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Antriebstechnik ist das komplexeste System im Automobil. 
Dieses Modul gibt eine Einführung zu konventionellen und alternativen 
Antrieben. Es werden Antriebsarten vorgestellt und die Funktionen ausgehend 
von deren Energiespeicher über Energiewandler, Getriebe und Differential bis 
zum Abtrieb am Rad erläutert. Der Leistungsbedarf eines Fahrzeugs und die 
Leistungsflüsse ausgehend vom Energiespeicher werden ausführlich 
analysiert und berechnet. Weiterhin lernen die Studenten verschiedene 
Kennfelder von Energiewandlern und die Funktion der Kennfeldwandlung 
kennen. Die Auslegung von Getriebeübersetzungen für die mechanische 
Kennfeldwandlung schließt dieses Modul ab. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen alternative und konventionelle 
Fahrzeugantriebe sowie deren Aufbau und Anwendung im Automobil. Die 
Studenten können die Komponenten des Fahrzeugantriebsstranges für 
konventionelle und alternative Antriebe benennen und deren Funktion 
erläutern und verstehen die grundlegenden Wechselbeziehungen zwischen 
den Komponenten. Weiterhin sind die Studenten in der Lage, den 
Leistungsbedarf eines Fahrzeugs am Rad zu bestimmen und grundlegend 
einen Streckenverbrauch zu ermitteln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugantriebsstrang  (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugantriebsstrang  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Fahrzeugantriebsstrang (Prüfungsnummer: 

32211) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul Bachelor-Arbeit 

Modulnummer 230100-610 (Version 01) 

Modulname Bachelor-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Praktikum dient dem Einblick in die industriell geprägte 
Fachpraxis. Es sollte bevorzugt in Betrieben des Maschinenbaus stattfinden, 
kann aber bei maschinenbautypischen Aufgabenstellungen ggf. auch in 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen außerhalb von Einrichtungen des 
Hochschulwesens absolviert werden. Im begründeten Ausnahmefall kann auf 
Antrag des Studenten der Prüfungsausschuss die Absolvierung des 
Praktikums im Rahmen der industrienahen Forschung an einer Professur der 
Fakultät für Maschinenbau der TU Chemnitz genehmigen. Das Praktikum und 
der anzufertigende Bericht sind inhaltlich vor Beginn des Praktikums mit dem 
Betreuer der TU Chemnitz abzustimmen. Zur Unterstützung können 
Konsultationen beim Betreuer der TU Chemnitz wahrgenommen werden. 
Die Bachelorarbeit wird selbstständig unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden erstellt und in einem Kolloquium präsentiert und verteidigt. Das 
Thema der Arbeit soll in einem inhaltlichen Zusammenhang zum gewählten 
Berufsfeld stehen. Die Lösungswege sind mit dem Betreuer der TU Chemnitz 
abzustimmen.  
Es besteht die Möglichkeit, Praktikum und Bachelorarbeit in einem Betrieb zu 
absolvieren, sofern für beide Teile jeweils eigenständige Aufgabenstellungen 
bearbeitet werden. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls haben die Studenten 
berufspraktische Kompetenzen nachgewiesen. Sie sind mit 
Betriebsstrukturen und -abläufen eines Maschinenbauunternehmens vertraut 
und in der Lage, eine reale Aufgabenstellung aus der industriellen Praxis 
und/oder der Forschung selbständig zu bearbeiten. Dabei können sie 
wissenschaftliche Fachkenntnisse und Methoden zur Lösung betriebs- und 
forschungsrelevanter Aufgaben innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens 
anwenden. Sie sind in der Lage, ihr Vorgehen und die gewonnenen 
Erkenntnisse nach wissenschaftlichen Standards schriftlich darzustellen und 
vor einem Fachpublikum mündlich zu präsentieren und zu reflektieren.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Betriebspraktikum (12 Wochen) 
 
Die Bachelorarbeit ist nach einer Einweisung in die Aufgaben- und Zielstellung 
des Themas durch selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu bearbeiten. Zur 
Unterstützung sind Konsultationen beim Betreuer der TU Chemnitz 
wahrzunehmen. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Nachweis des Grundpraktikums (siehe § 3 der Studienordnung) 
• für die Vergabe der Aufgabenstellung für die Bachelorarbeit: 

Nachweis von mindestens 130 Leistungspunkten 
sowie folgende Prüfungsvorleistung für die Prüfungsleistung mündliche 
Prüfung (Vortrag und Kolloquium zu den Ergebnissen der Bachelorarbeit) 
(unbegrenzt wiederholbar): 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of  
  Science 

 

• Projektbericht zum Betriebspraktikum (Umfang: ca. 30 Seiten, 
Bearbeitungszeit: 12 Wochen, im Rahmen des Betriebspraktikums)  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Bachelorarbeit (Umfang: ca. 60 Seiten, Bearbeitungszeit: 12 Wochen, bei 

einem Studium in Teilzeit 24 Wochen) (Prüfungsnummer: 9110)   
• 45-minütige mündliche Prüfung (Vortrag und Kolloquium zu den 

Ergebnissen der Bachelorarbeit) (Prüfungsnummer: 9120) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 27 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Bachelorarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Vortrag und Kolloquium zu den Ergebnissen der 

Bachelorarbeit), Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 810 AS 
(davon entfallen 450 AS auf das Praktikum und 360 AS auf die Bachelorarbeit). 
Die Berechnung der Arbeitszeit für das Praktikum orientiert sich an den aktuell 
geltenden tariflichen Regelungen der IG Metall für die Branche (i.d.R. 35 bis  
38 h Wochenarbeitszeit). Davon abweichende Arbeitszeiten sind im Einzelfall 
mit dem Praktikumsbetrieb abzustimmen und im Praktikumsvertrag 
festzulegen. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Prüfungsordnung für den Studiengang Maschinenbau 
mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 2. Juni 2022 

 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. September 2021 
(SächsGVBl. S. 1122, 1123) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der 
Technischen Universität Chemnitz die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1   Regelstudienzeit 
§   2   Prüfungsaufbau 
§   3   Fristen 
§   4   Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5   Arten der Prüfungsleistungen 
§   6   Mündliche Prüfungsleistungen 
§   7   Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 
§   8   Alternative Prüfungsleistungen 
§   9   Projektarbeiten 
§ 10  Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§ 11  Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 
§ 12  Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren  
§ 13  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 14  Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 15  Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§ 16  Prüfungsausschuss 
§ 17  Prüfer und Beisitzer 
§ 18  Zweck der Bachelorprüfung 
§ 19  Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 
§ 20  Zeugnis und Bachelorurkunde 
§ 21  Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
§ 22  Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 23  Widerspruchsverfahren 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 24  Studienaufbau und Studienumfang 
§ 25  Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 
§ 26  Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit, Kolloquium 
§ 27  Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§ 28  Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren), bei einem Studium in Teilzeit 
von zwölf Semestern (sechs Jahren). Die Regelstudienzeit umfasst das Studium sowie alle Modulprüfungen 
einschließlich des Moduls Bachelor-Arbeit. 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer 
Prüfungsleistung. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 
(2) Für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung können Leistungsnachweise (Prüfungsvorleistungen) 
gefordert sowie sonstige Anforderungen bestimmt werden.  
(3) Jeweils vorgesehene Prüfungsleistungen und Zulassungsvoraussetzungen werden in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 3 
Fristen 

(1) Die Bachelorprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in den in 
der Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss an die 
Vorlesungszeit) abgelegt werden können. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der Technischen Universität Chemnitz immatrikuliert ist 

und 
2. die Bachelorprüfung im gleichen Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat und  
3. die im Einzelnen in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten 

Zulassungsvoraussetzungen erbracht hat.  
(2) Die Zulassung zur Bachelorprüfung ist für jede Prüfungsleistung innerhalb des vom Zentralen 
Prüfungsamt für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten Anmeldezeitraums, welcher spätestens drei 
Wochen vor dem Prüfungstermin endet, schriftlich oder elektronisch unter Nutzung des SBservice beim 
Zentralen Prüfungsamt zu beantragen. Wurde vom Zentralen Prüfungsamt für eine Prüfungsleistung kein 
Anmeldezeitraum festgelegt, ist der Antrag bis spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin 
einzureichen. Dem Antrag sind beizufügen:  
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. eine Erklärung des Prüflings zum Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine 

Bachelorprüfung im gleichen Studiengang nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat oder ob 
er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung nach Absatz 2 entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen 
Vorsitzender. 
(4) Personen, die sich das in der Studien- und Prüfungsordnung geforderte Wissen und Können angeeignet 
haben, können in Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 den berufsqualifizierenden Abschluss als Externer in einer 
Hochschulprüfung erwerben. Über den Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sowie über das 
Prüfungsverfahren und über die zu erbringenden Prüfungsleistungen, die den Anforderungen der 
Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Bachelorprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht 

erfüllt sind, 
2. die gemäß Absatz 2 Satz 3 vorzulegenden Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Prüfling im gleichen Studiengang die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden hat. 
(6) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung wird spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn durch das 
Zentrale Prüfungsamt über den SBservice bekannt gegeben. Der Student ist verpflichtet, die 
ordnungsgemäße Anmeldung im SBservice zu überprüfen. Stehen Module oder innerhalb eines Moduls 
Prüfungsleistungen zur Wahl, gelten die vom Studenten gewählten Prüfungsleistungen ab der Zulassung als 
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verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistungen, sofern nicht die Anmeldung zu Prüfungsleistungen 
rechtzeitig zurückgenommen oder der Rücktritt von Prüfungsleistungen wirksam erklärt wurde. 
(7) Der Prüfling wird rechtzeitig über die Termine, zu denen die Modulprüfungen zu erbringen sind, und über 
die Aus- und Abgabezeitpunkte von Hausarbeiten und der Bachelorarbeit informiert. Die Bekanntgabe von 
Prüfungsterminen, Zulassungen und Prüfungsergebnissen erfolgt im Zentralen Prüfungsamt sowie im 
SBservice. Das Nichtbestehen und das endgültige Nichtbestehen von Modulprüfungen werden dem Prüfling 
schriftlich bekannt gegeben.  
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind 
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sowie Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren 
(§ 7) und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder 
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit oder 
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der in der jeweiligen 
Modulbeschreibung vorgesehenen Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag 
gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen in englischer Sprache zu erbringen sind oder erbracht 
werden können. Auf Antrag des Prüflings können Prüfungsleistungen in englischer Sprache erbracht werden. 
Der Antrag begründet keinen Rechtsanspruch. 
(4) Über Hilfsmittel, die bei einer Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet der Prüfer. Die 
zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner 
soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Wissen und 
Können verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt werden. 
Die Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten. 
Die jeweilige konkrete Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen wird in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) Im Rahmen von mündlichen Prüfungsleistungen können auch Aufgaben mit angemessenem Umfang zur 
schriftlichen Behandlung gestellt werden, solange dadurch der mündliche Charakter der Prüfungsleistung 
gewahrt bleibt. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in einem 
Protokoll festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem Prüfer und dem 
Beisitzer zu unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im Anschluss an die mündliche 
Prüfungsleistung bekannt zu geben; dabei sind die Vorgaben des Datenschutzrechts zu beachten. Das 
Protokoll ist der Prüfungsakte beizufügen. 
(6) Studenten, die sich zu einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse durch den/die Prüfer als Zuhörer zugelassen werden, es 
sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. 
(7) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden 
Prüfungsperiode anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen mündlichen Prüfung eine schriftliche 
Prüfung stattfindet. Die dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des 
Prüfungsausschusses ist zum Beginn des jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
 

§ 7 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, in 
denen der Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit 
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mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen bzw. Themen bearbeiten kann. Bei schriftlichen 
Prüfungsleistungen können dem Prüfling Themen bzw. Aufgaben zur Auswahl gegeben werden.  
(2) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht 
überschreiten. 
(3) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die Höchstdauer 
von 300 Minuten nicht überschreiten. Die jeweilige konkrete Dauer der einzelnen schriftlichen 
Prüfungsleistungen wird in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden 
Prüfungsperiode anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen schriftlichen Prüfung eine mündliche 
Prüfung stattfindet. Die dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des 
Prüfungsausschusses ist zum Beginn des jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
(5) Prüfungsleistungen können auch im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice) abgeprüft werden. Die 
Aufgaben für das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen. Die Antwort-
Wahl-Aufgaben werden als Einfach-Wahlaufgaben (stets nur eine korrekte Antwort möglich) und/oder 
Mehrfach-Wahlaufgaben (eine oder mehrere korrekte Antwort/en möglich) gestellt. Die Aufgaben müssen 
auf die für das jeweilige Modul erforderlichen Kenntnisse ausgerichtet sein und zuverlässige 
Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der Aufgaben ist neben dem Bewertungsmaßstab 
(Punktzahl, Gewichtungsfaktor) auch festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Aufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses durch die Prüfer darauf zu überprüfen, ob sie 
gemessen an den Anforderungen gemäß Satz 4 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass einzelne 
Aufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen 
und die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Aufgaben mindert sich 
entsprechend. Die Verminderung der Aufgabenzahl darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
Die Auswertung der Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren kann automatisiert erfolgen.  
 

§ 8  
Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen werden insbesondere im Rahmen von Seminaren, Praktika, Planspielen 
oder Übungen erbracht. Die Leistung erfolgt insbesondere in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, 
Hausarbeiten, Referaten oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer 
Lehrveranstaltung/en. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling 
gesondert bewertet. Bei Hausarbeiten und in der Regel auch bei anderen schriftlichen Ausarbeitungen hat 
der Prüfling zu versichern, dass er diese selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 2 
entsprechend. 
(3) Dauer und Umfang von alternativen Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 9 
Projektarbeiten 

(1) Projektarbeiten werden als Einzel- oder Gruppenarbeiten durchgeführt. Hierbei wird in der Regel die 
Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten 
nachgewiesen. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling gesondert 
bewertet. Bei Projektarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele 
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht 
in der Regel aus der mündlichen Präsentation und einer schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der 
Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 6 Abs. 
2 und 5 und § 7 Abs. 2 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in der 
Modulbeschreibung festgelegt. 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die 
Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden; abweichend davon gilt für 
Prüfungsleistungen im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice) Absatz 6: 
 
1  -  sehr gut  (eine hervorragende Leistung), 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt), 
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3  -  befriedigend (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht), 
4  -  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt), 
5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr  
    genügt). 
 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
erhöht oder erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,  4,7  und  5,3  sind dabei ausgeschlossen. Wird eine 
Prüfungsleistung von zwei oder mehreren Prüfern bewertet, ergibt sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
ohne Rundung berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden gestrichen. Die Prüfer können die durch Bildung 
des arithmetischen Mittels errechnete Note der Prüfungsleistung auf eine gemäß den Sätzen 2 und 3 
zulässige Note auf- oder abrunden. Ergibt sich ein Notenwert von größer als 4,0, ist die Bewertung der 
Prüfungsleistung „nicht ausreichend“. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem 
gemäß Modulbeschreibung gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen, 
ansonsten ergibt die Note der Prüfungsleistung die Modulnote. Für die Bildung des arithmetischen Mittels 
gilt Absatz 1 Satz 5 entsprechend. Die Modulnoten entsprechen den folgenden Prädikaten: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5    -   sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  -   gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  -   befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  -   ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1     -   nicht ausreichend. 
 
(3) Für das Bestehen des Moduls Bachelor-Arbeit ist notwendig, dass die Bachelorarbeit von beiden Prüfern 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wird. Die Note für die Bachelorarbeit errechnet sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten der beiden Prüfer.  
(4) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Bachelor-Arbeit (vgl. 
§ 25). Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 
(5) Werden Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet (Anrechenbare Studienleistungen), 
müssen sie in Art und Umfang Prüfungsleistungen entsprechen. Die Bachelorprüfung darf nicht überwiegend 
durch Anrechnung von Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
(6) Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungsleistung ist bestanden, wenn der Prüfling die 
Mindestpunktzahl erreicht hat. Die Mindestpunktzahl ist der geringere der beiden nachstehenden 
Grenzwerte: 
1. 50 Prozent der erzielbaren Punkte (absolute Bestehensgrenze) oder  
2. um 10 Prozent reduzierte Punktzahl der von den Prüflingen durchschnittlich erzielten Punkte, jedoch 

mindestens 40 Prozent der erzielbaren Punkte (relative Bestehensgrenze).  
Hat der Prüfling die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0 - sehr gut, wenn er mindestens 90 Prozent,  
1,3 - sehr gut, wenn er mindestens 80, aber weniger als 90 Prozent,  
1,7 - gut, wenn er mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent,  
2,0 - gut, wenn er mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent,  
2,3 - gut, wenn er mindestens 50, aber weniger als 60 Prozent,  
2,7 - befriedigend, wenn er mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent,  
3,0 - befriedigend, wenn er mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent,  
3,3 - befriedigend, wenn er mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent,  
3,7 - ausreichend, wenn er mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent,  
4,0 - ausreichend, wenn er keine oder weniger als 10 Prozent der darüber hinaus erzielbaren Punkte erhalten 
hat. 
 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht, wird die 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
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§ 11
Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen zurücknehmen.
Diese Mitteilung muss dem Zentralen Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin
zugehen.
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn
bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er angetreten
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim
Zentralen Prüfungsamt schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings ist
in der Regel ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen
Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Anmeldung zur Prüfung, die
Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von
Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines
von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich.

§ 12
Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, z.B. durch Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“
(5,0) bewertet.
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird
die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.
(3) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, welche die Prüfungsleistung
beeinflusst haben, so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass für
einen bestimmten Prüfling oder alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu angesetzt
werden. In diesem Fall sind die bereits erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig.
(4) Mängel im Prüfungsverfahren müssen während der Prüfung mündlich oder schriftlich bei dem Prüfer
oder Aufsichtsführenden oder unverzüglich nach der Prüfung schriftlich beim Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses geltend gemacht werden.

§ 13
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Werden
in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit „nicht
ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht bestandene Modulprüfungen, welche
nicht innerhalb eines Jahres bzw. bei einem Studium in Teilzeit innerhalb von zwei Jahren (§ 14 Abs. 1)
wiederholt wurden oder die bei Wiederholung mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, führen erneut zum
Nichtbestehen der Modulprüfung. Wurde ein Antrag auf eine zweite Wiederholung der Modulprüfung (§ 14
Abs. 2) nicht rechtzeitig gestellt, wurde eine zweite Wiederholungsprüfung nicht zum nächstmöglichen
Prüfungstermin abgelegt oder wurde diese Prüfung erneut mit „nicht ausreichend“ bewertet, gilt die
Modulprüfung als „endgültig nicht bestanden“.
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Bachelorprüfung als „endgültig nicht
bestanden“.
(3) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine
Bachelorprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit bzw. bei
einem Studium in Teilzeit innerhalb von acht Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt
worden ist, gilt als „nicht bestanden“.

§ 14
Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Bewertung „nicht ausreichend“) ist eine Wiederholungsprüfung
möglich. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können mit „nicht ausreichend“
bewertete Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies zum Bestehen der Modulprüfung
erforderlich ist. Hiervon unabhängig sind Prüfungsleistungen, welche in den Modulbeschreibungen mit
„Bestehen erforderlich“ gekennzeichnet sind und mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen.
Eine Wiederholungsprüfung ist nur innerhalb eines Jahres zulässig bzw. bei einem Studium in Teilzeit
innerhalb von zwei Jahren. Diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprüfung.
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Modulprüfung als „nicht bestanden“.
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(2) Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen
Prüfungstermin möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.

§ 15
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf Antrag
des Studenten angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen
Kompetenzen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und
Gesamtbewertung vorzunehmen. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die
Nichtanrechnung ist schriftlich zu begründen. Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden,
sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu
beachten.
(2) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des Studenten
angerechnet, soweit diese Teilen des Studiums nach Inhalt und Anforderung gleichwertig sind und diese
damit ersetzen können. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die nachgewiesenen Lernergebnisse
oder Kompetenzen den zu ersetzenden im Wesentlichen entsprechen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Der Student hat den Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten, deren Anrechnung er begehrt, und dass diese
den Anforderungen des Satzes 1 entsprechen nachzuweisen. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene
Kenntnisse und Fähigkeiten können maximal die Hälfte des Studiums ersetzen.
(3) Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung werden in ein höheres Fachsemester eingestuft,
wenn sie durch eine besondere Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten nachgewiesen haben.
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme
vergleichbar sind - zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“
aufgenommen.
(5) Die Studenten haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sowie von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 16
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung
zugewiesenen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau einen Prüfungsausschuss.
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei weiteren
Mitgliedern aus dem Kreis der an der Fakultät für Maschinenbau tätigen Hochschullehrer, zwei Mitgliedern
aus dem Kreis der an der Fakultät für Maschinenbau tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Mitglied aus dem Kreis der Studenten.
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. Wiederbestellung ist
zulässig.
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung
zuständig, sofern in dieser Ordnung keine abweichende Regelung der Zuständigkeit getroffen ist,
insbesondere für:
1. die Organisation der Prüfungen,
2. Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,
3. die Anrechnung von Studienzeiten, von Studien- und Prüfungsleistungen sowie von außerhalb des

Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten,
4. die Bestellung der Prüfer,
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studenten während der

Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit,
6. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte und chronisch kranke

Studenten,
7. die Entscheidung über die Ungültigkeit der Bachelorprüfung,
8. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten, welche diese Prüfungsordnung betreffen.
Die gesetzlich geregelten Schutzbestimmungen zu Mutterschutz und Elternzeit sind zu berücksichtigen.
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt nicht
für Entscheidungen nach § 12 Abs. 3, für Entscheidungen über Widersprüche und für Berichte an den
Fakultätsrat.
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(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat auf Aufforderung über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit, über die Verteilung der 
Modul- und Gesamtnoten und kann Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung geben. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und die 
Mehrheit aller Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer die Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder bilden. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 
Dies gilt nicht für studentische Mitglieder, die sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung 
unterziehen möchten. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des 
Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit über die Gegenstände der Sitzungen 
des Prüfungsausschusses verpflichtet. 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. Zu Prüfern sollen nur Mitglieder und Angehörige der 
Technischen Universität Chemnitz oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem betreffenden 
Prüfungsfach zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung 
sachgerecht ist, kann zum Prüfer auch bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für ein 
Teilgebiet des Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zum Prüfer bestellt 
werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. Prüfungsleistungen dürfen nur von 
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Der Prüfling kann für die Bewertung der Bachelorarbeit (§ 19) und von mündlichen Prüfungsleistungen 
(§ 6) dem Prüfungsausschuss einen Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Rechtsanspruch auf Bestellung dieser Person/en. 
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer mindestens zwei Wochen 
vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden. 
(4) Die Prüfer und die Beisitzer sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit über Prüfungsvorgänge 
verpflichtet. 

 
§ 18 

Zweck der Bachelorprüfung 
Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudiums. Durch die 
Bachelorprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die notwendigen wissenschaftlichen 
Grundlagenkenntnisse, eine fachspezifische und fachübergreifende Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogene Qualifikationen erworben hat, durch die er auf lebenslanges Lernen und auf den Einsatz 
in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet ist. 

 
§ 19 

Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. 
(2) Das Thema der Bachelorarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang stehen. 
Die Bachelorarbeit kann von jeder prüfungsberechtigten Person betreut werden. Der Prüfling ist berechtigt, 
einen Betreuer sowie ein Thema vorzuschlagen, hat jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass seinem 
Vorschlag entsprochen wird. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. 
(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer 
Gruppenarbeit ist der individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen. 
(4) Die Bachelorarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung sowie 
zusätzlich als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen geeigneten Weise 
termingemäß im Zentralen Prüfungsamt abzugeben. 
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. 
(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier Wochen 
nach der Ausgabe des Themas. Eine erneute Rückgabe des Themas ist ausgeschlossen. 
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(7) Die Bachelorarbeit ist in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Darunter soll der Betreuer der 
Bachelorarbeit sein. Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 und 3 dieser Prüfungsordnung. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
(8) Nicht fristgemäß eingereichte Bachelorarbeiten werden mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wird die 
Bachelorarbeit nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie innerhalb eines Jahres einmal 
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur auf Antrag innerhalb von sechs Monaten nach dem 
wiederholten Nichtbestehen der Bachelorarbeit möglich. Eine weitere Wiederholung ist nicht zulässig. Bei 
Wiederholung der Bachelorarbeit ist eine Rückgabe des Themas innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist 
nur zulässig, wenn der Prüfling zuvor von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

§ 20 
Zeugnis und Bachelorurkunde 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen, ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Bachelorprüfung sind das gewählte Berufsfeld, die 
Bezeichnungen der Module, die Modulnoten, das Thema der Bachelorarbeit, die Gesamtnote und das 
Gesamtprädikat sowie die Gesamtleistungspunkte aufzunehmen. 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und das 
Datum der Ausfertigung und wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält der Prüfling die Bachelorurkunde mit dem 
Datum der Ausfertigung des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die 
Bachelorurkunde wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Technischen Universität Chemnitz versehen. Der Bachelorurkunde ist eine englischsprachige 
Übersetzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist der 
zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden. 
(5) Sorben können den Grad zusätzlich in sorbischer Sprache führen und erhalten auf Antrag eine 
sorbischsprachige Fassung der Bachelorurkunde und des Zeugnisses. 
(6) Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, erhalten auf Antrag ein Studienzeugnis über die erbrachten 
Leistungen. 
(7) Die Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden gemäß den Absätzen 1 bis 6 obliegt dem Zentralen 
Prüfungsamt. 

 
§ 21 

Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung entsprechend § 12 Abs. 1 berichtigt 
werden. Gegebenenfalls können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Bachelorprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass dem Prüfling ein 
Täuschungsvorsatz nachzuweisen ist, und wird dieser Umstand erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung zu 
einer Prüfung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die 
Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
(3) Das unrichtige Zeugnis und die unrichtige Bachelorurkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu 
erteilen. Wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde, sind mit 
dem unrichtigen Zeugnis auch die Bachelorurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma 
Supplement einzuziehen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Ausstellungsdatum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 

 
§ 22 

Einsicht in die Prüfungsakte 
Innerhalb eines Jahres nach Ausgabe des Zeugnisses wird dem Absolventen auf Antrag in angemessener 
Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 23 
Widerspruchsverfahren 

Widersprüche gegen Entscheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, sind innerhalb eines 
Monats, nachdem die jeweilige Entscheidung dem Betroffenen bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder 
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zur Niederschrift bei der Technischen Universität Chemnitz, Zentrales Prüfungsamt, einzulegen. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet über den Widerspruch. Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Widerspruchsführer zuzustellen. Der 
Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten des Verfahrens trägt. 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

§ 24
Studienaufbau und Studienumfang 

(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Basismodulen,
ingenieurwissenschaftlichen Vertiefungsmodulen, Ergänzungsmodulen Fremdsprache/Softskills und
Berufsfeldmodulen, die als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule angeboten werden, sowie dem Modul Bachelor-
Arbeit. Pflichtmodule sind für alle Studenten verbindliche Module des Studienganges. Wahlpflichtmodule
sind im Studiengang alternativ angebotene Module. Die vom Studenten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen
gewählten Module werden als Pflichtmodule behandelt.
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums sind 180 Leistungspunkte erforderlich.
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studenten beträgt pro Semester
durchschnittlich 900 Arbeitsstunden, bei einem Studium in Teilzeit durchschnittlich 450 Arbeitsstunden.
Beim erfolgreichen Abschluss von Modulprüfungen werden die dafür jeweils vorgesehenen Leistungspunkte
vergeben.
(4) Die Studenten können vor der Anmeldung zur Bachelorarbeit im Wahlpflichtbereich mehr als die
vorgesehenen Prüfungen (ausgenommen die Prüfung für das Modul 260000-103) absolvieren. Diese
zusätzlich gewählten Prüfungen sind von den Studenten als Zusatzprüfungen anzumelden.
Zusatzprüfungen können nur einmal abgelegt werden. Die Ergebnisse der Zusatzprüfungen werden auf
Antrag der Studenten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Bildung der Gesamtnote für die
Bachelorprüfung nicht berücksichtigt. Der Antrag ist spätestens bis zur Abgabe der Bachelorarbeit beim
Zentralen Prüfungsamt einzureichen.

§ 25
Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Folgende Module sind Bestandteile der Bachelorprüfung:
1. Basismodule (∑ 98 LP):

220000-600 Höhere Mathematik I (MB) 7 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   7 
220000-601 Höhere Mathematik II (MB) 7 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   7 
220000-602 Höhere Mathematik III (MB) 7 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   7 
NW01 Experimentalphysik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231431-001 Technische Mechanik I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231431-002 Technische Mechanik II 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231432-001 Technische Mechanik III 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231832-001 Werkstoffe 10 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 10 
231133-001 Grundlagen der Kunststofftechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231331-010 Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231331-011 Konstruktionslehre/Maschinenelemente II 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231331-012 Konstruktionslehre/Maschinenelemente III 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231533-027  Fertigungslehre 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231533-002  Produktionssysteme 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
242031-001 Elektrotechnik/Elektronik 7 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   7 
231435-001 Technische Thermodynamik I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 
231539-001  Grundlagen der Messtechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung   5 

2. Ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsmodule (∑ 25 LP):
231331-013 Konstruktionslehre/Maschinenelemente IV 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-003 Steuerungs- und Regelungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231431-003 FEM I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231433-001 Strömungslehre 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
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Aus den nachfolgenden Modulen 231131-009 bis NW02 ist ein Modul auszuwählen: 
231131-009 Grundlagen der Tribologie 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231131-001 Grundlagen der Förder- und Materialfluss-

technik 
5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

231232-001 Fabrikorganisation und betriebliche 
Managementsysteme 

5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

231231-006 Arbeitswissenschaft 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231539-002 Geometrische Produktspezifikation 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
250110-001 Grundlagen der Informatik I  5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
NW02 Allgemeine Chemie 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

3. Ergänzungsmodule Fremdsprache/Softskills:
Aus den nachfolgenden Modulen 136001-001 bis 231131-010 ist ein Modul auszuwählen. Die gewählten
Sprachmodule dürfen nicht der Muttersprache entsprechen.

136001-001 Englisch in Studien- und Fachkommunikation I 
(Niveau B2) 

5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

136001-003 Englisch in Studien- und Fachkommunikation 
IIa (Niveau B2) 

5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

136005-001 Französisch I (Niveau A1) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
136009-001 Spanisch I (Niveau A1) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
136010-003 Tschechisch III (Niveau A2/B1) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
136010-004 Tschechisch IV (Niveau B1) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
136004-001 Deutsch als Fremdsprache – 

Fachkommunikation I (Niveau C1) 
5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

136004-009 Deutsch als Fremdsprache V (Niveau C1) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
HSW01 Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
HSW02 Präsentation und Gesprächsführung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
HSW03 Kommunikation und Führung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
260000-103 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und 

der Buchführung für technisch orientierte 
Studiengänge 

5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

231131-010 Aufbereitung und Organisation 
wissenschaftlicher Daten 

5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

4. Berufsfeldmodule:
Aus den nachfolgenden Berufsfeldern 4.1 bis 4.6 ist ein Berufsfeld mit den zugehörigen Pflichtmodulen
auszuwählen:

4.1 Konstruktionstechnik (∑ 25 LP) 
231431-005 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231032-001 Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231733-010 Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231331-003 Rechnerunterstütztes Konstruieren 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231331-002 Methodisches Konstruieren 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

4.2 Produktionstechnik (∑ 25 LP) 
231537-004 Umformtechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-026 Flexible trennende Fertigungsverfahren 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-024 Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-004 Angewandte Regelungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231732-001 Fügetechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

4.3 Werkstofftechnik (∑ 25 LP) 
231832-008 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231833-003 Oberflächen- und Beschichtungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231831-001 Verbundwerkstoffe 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231133-003 Werkstofftechnik der Kunststoffe 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231834-001 Werkstoffanalytik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
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4.4 Angewandte Mechanik (∑ 25 LP) 
231431-005 Experimentelle Mechanik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231832-008 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231432-002 Maschinendynamik diskreter Systeme 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231032-005 Grundzüge des Leichtbaus 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231431-008 Kontinuumsmechanik I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
4.5 Leichtbautechnik (∑ 25 LP) 

231032-008 Faserverbundkonstruktion 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231036-001 Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231831-001 Verbundwerkstoffe 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231032-005 Grundzüge des Leichtbaus 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231032-007 Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
4.6 Automobiltechnik (∑ 25 LP) 

232034-006 Einführung in die Automobiltechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
232034-001 Fahrwerktechnik I 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231733-010 Grundlagen der Getriebe- und Bewegungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
232034-005 Fahrzeugsystemdesign 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
232033-008 Fahrzeugantriebsstrang 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
5. Modul Bachelor-Arbeit:  

230100-610 Bachelor-Arbeit 27 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 12 
 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, Gegenstand und 
Ausgestaltung der Prüfungsleistungen sowie die Zulassungsvoraussetzungen festgelegt. 
 

§ 26 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit, Kolloquium 

(1) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt höchstens 12 Wochen, bei einem Studium in Teilzeit 
24 Wochen, bei gleichzeitig fortlaufenden Lehrveranstaltungen. 
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um höchstens 
drei Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die 
Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. 
(4) Der Prüfling erläutert seine Bachelorarbeit in einem Kolloquium. 
 

§ 27 
Hochschulgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad 
„Bachelor of Science (B.Sc.)“. 
 
 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Diese Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2022/2023 Immatrikulierten.  
 
Für Studenten, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2022/2023 aufgenommen haben, gilt die 
Prüfungsordnung für den Studiengang Maschinenbau mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an der 
Technischen Universität Chemnitz vom 19. Juni 2019 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 28/2019, S. 974) 
fort.  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 9. Mai 2022 
und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 18. Mai 2022. 

Chemnitz, den 2. Juni 2022 

Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 

Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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